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Leseräume der Stadtbibliothek neu gestaltet

Nach der im Jahr 2023 begonnenen Neugestaltung der „Knirpsenbibliothek“ und der 3-jährigen Sanie-
rung mit Umgestaltung des Sachbuchbereichs konnte sich  Bürgermeisterin Heike Bergmann bei ihrem 
Bibliotheksbesuch von den hellen und freundlich gestalteten Räumen überzeugen.
.

Weitere Details lesen Sie in der Rubrik „Bibliothek und Museum“.
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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 

der Februar neigt sich seinem Ende 
entgegen. 
 

Während der Winter uns noch begleitet, 
die närrische Zeit durch das große En-
gagement unserer Vereine in Zeulenro-
da, Pahren und Pöllwitz allen viel Freude 
bereitet hat, wurden in der Stadtverwal-
tung wichtige Vorhaben angeschoben. 
 

Der Teilabriss unserer Stadthalle hat, 
inzwischen sichtbar, begonnen und in 
wenigen Wochen beginnen wir mit den 
Tiefbauarbeiten. Alle Arbeiten laufen 
planmäßig und wir verfolgen das ehrgei-
zige Ziel, am Jahresende 2026 in einem 
winterfesten Baukörper mit dem Innen-
ausbau zu beginnen. 
 

Unser Neujahrskonzert war, wie in je-
dem Jahr, sehr gut besucht und ich 
konnte unseren Gästen einen kleinen 
Ausblick auf die Vorhaben in 2026 ge-
ben. 
 

Die Liste der großen und kleinen Investi-
tionen ist lang, wovon Sie sich auf der 
nächsten Seite überzeugen können. 
 

Die 15. Berufsorientierungsmesse in 
unserer „Solleschule“ zog viele Jugendli-
che mit ihren Eltern an. 64 Unternehmen 
stellten sich und ihre Ausbildungsplätze 
vor. Es lohnt sich also, in der Heimat zu 
bleiben, um die Zukunft unserer Stadt 
mitzugestalten. 
 

Ich lade Sie herzlich ein, sich weiterhin 
aktiv einzubringen, Veranstaltungen zu 
besuchen. Informationen zu aktuellen 
Themen und Terminen finden Sie wie 
gewohnt auf den folgenden Seiten. 
 

Ein großes Dankeschön gilt unseren 
Bauhofmitarbeitern. Bei Schnee, Eis und 
Kälte waren sie, oft bis in die späten 
Abend- und frühen Morgenstunden, im 
Einsatz, haben Straßen, Wege und Plät-
ze sicher gehalten. 
 

Bedanken möchte ich mich auch bei all 
jenen Bürgerinnen und Bürgern, die ihrer 
Räum- und Streupflicht als Hauseigen-
tümer nachgekommen sind, und wün-
sche Ihnen und Ihren Familien einen 
guten Übergang in die kommende Früh-
lingszeit. 
 

Ihre 
Heike Bergmann 
Bürgermeisterin 
 

 

Aktuelles 
 

„MDR-Frühlingserwachen“ 
im OT Pahren 

 

 
 

Foto MDR 
 

Vom 20. bis 24. April vertritt Zeu-
lenroda-Triebes den Freistaat 
Thüringen beim „MDR-
Frühlingserwachen 2026“. 
 

Im Aktionszeitraum des „MDR-
Frühlingserwachen“ soll unter Mit-
hilfe von freiwilligen Helfern, örtli-
chen Vereinen und Unternehmen 

auf dem Sportplatz Pahren ein 
Herzensprojekt umgesetzt werden. 
Ziel ist es, den Sportplatz umzuge-
stalten und für eine multifunktionel-
le Nutzung für Jung und Alt, Ein-
heimische und Gäste zu ertüchti-
gen und attraktiv zu gestalten. 
 

Alle Einwohner von Zeulenroda-
Triebes, freiwillige Helfer und 
Unterstützer sind am 20. April ab 
16:00 Uhr auf den Sportplatz Pah-
ren, Hainweg 5, neben der Kita 

Hainschlösschen, eingeladen. 
 

Nach Ende des Aktionszeitraums 
können alle Zuschauer bis 30. 
April für den Sieger des „Früh-
lingserwachens 2026“ telefonisch 
und im Internet abstimmen. Der 
Gewinner erhält eine große Un-
terhaltungssendung des MDR, die 
live am 9. Mai übertragen wird. 
 

Zeulenroda-Triebes tritt gegen 
Brandis (Sachsen) und Sülzetal 
(Sachsen-Anhalt) an. 
 

Auszeichnung 
Talsperrenweg 

 

 
 

Auf der CMT in Stuttgart, der 
weltgrößten Besuchermesse für 
Touristik, wurde der Talsperren-
weg Zeulenroda am 18. Januar 
als Qualitätswanderweg ausge-
zeichnet. Der Wanderweg um die 
Talsperre wurde vom Deutschen 
Wanderverband seit 2006 wieder-

holt als „Qualitätsweg Wanderba-
res Deutschland“ zertifiziert. 
 

Den Weg kennzeichnet seine 
größtenteils naturbelassene Weg-
führung. Viele Aussichtspunkte 
sowie die Nähe zum Wasser cha-
rakterisieren den Weg als Naturer-
lebnis. Der Rundwanderweg ist 45 
km lang. Am Talsperrenweg gibt 
es sechs Verknüpfungen des 
Weges, die Wanderungen von 
drei bis 18 km zulassen. 
 

Gedenkveranstaltung 
 

 
 

Am 27. Januar wurde der Opfer 
des Nationalsozialismus gedacht. 
Neben Bürgermeisterin Heike 
Bergmann sprach Stadtrat Ramon 
Riedel zu den Anwesenden. Ne-
ben zahlreichen Bürgern waren 
aus dem Stadtrat Vertreter der 
Fraktionen IWA Pro Regi-
on/SPD/Die Linke und Pro Kom-
mune anwesend, die Blumen im 
Gedenken niederlegten. 
 

Investitionen 
 

 
 

● „Elterntaxi-Stelle" an Grund- und 
Regelschule Triebes: Aufstellung 
Bank und Müllkorb durch Bauhof 

 

● Solle-Schule: Anschaffung 
 Elektro-Verschattung, 
 Kosten 21.997,31 € 
 

● Bushaltestelle Dörtendorf: 
 Neubau Treppenanlage, 
 Kosten 4.180 € 
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Die nächste Ausgabe des 
 

Gemeinsamen Amtsblattes 

der Stadt Zeulenroda-Triebes 

und der Gemeinde Weißendorf 
 

erscheint am Sonntag, dem 29. März 2026. 
 

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge ist 

Montag, der 2. März in der Stadtverwaltung 
Zeulenroda-Triebes, Pressestelle. 

 

Es besteht auch die Möglichkeit, die Manuskripte 
per E-Mail an folgende Adresse zu schicken: 

 

amtsblatt@zeulenroda-triebes.de 
 

 
 

Amtlicher Teil 

der Stadt Zeulenroda-Triebes 
 

 

Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des 
Stadtrates der Stadt Zeulenroda-Triebes 

 

Sitzungstermin: Mittwoch, 17.12.2025 
 

Sanierung kommunaler Sportstätten - Projektaufruf 
2025/2026 - SKS (Bundesprogramm) - Teilnahme am Inte-
ressenbekundungsverfahren durch Einreichung der Pro-
jektskizze für das Vorhaben Umgestaltung Nebenplatz 
Waldstadion 
 

Vorlage: BVZTö-132-2025 
 

Frau Förster teilt mit, dass die Kosten, aus der aktuellen Kos-
tenberechnung, 1.281.000 € betragen. 
Eigenanteil: 320.250 €; Fördermittel: 960.750 € 
 

Beschlusstext: 
Der Stadtrat billigt die Teilnahme am Projektaufruf 2025/2026 
zum Bundesprogramm - Sanierung kommunaler Sportstätten 
(SKS) für das Vorhaben Nebenplatz Waldstadion (Umgestal-
tung des Hartplatzes zum Kunstrasenplatz, Umrüstung der Flut-
lichtanlage auf LED, Erneuerung Tribüne u. a.). 
 

Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 
1.281.000 € (gemäß Kostenberechnung). Bei einem Fördersatz 
von 75 % für Kommunen in der Haushaltsnotlage ergeben sich 
Eigenmittel in Höhe von 320.250 €. Die Stadt beabsichtigt, diese 
im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten im Haushaltsplan 
2026 abzusichern. 
 

Abstimmungsergebnis: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates:     25 

- Anwesend:             22 
- nach § 38 ThürKO von der  Abstimmung ausgeschlossen:    0 
- Stimmberechtigt:            22 

- Dafür:               22 
- Dagegen:                 0 
- Enthaltung:               0 

 
Sanierung kommunaler Sportstätten - Projektaufruf 
2025/2026 - SKS (Bundesprogramm) - Teilnahme am Interes-
senbekundungsverfahren durch Einreichung der Projekt-
skizze für das Vorhaben Umgestaltung Sportplatz Pahren 
 

Vorlage: BVZTö-137-2025 
 

Beschlusstext: 
Der Stadtrat billigt die Teilnahme am Projektaufruf 2025/2026 
zum Bundesprogramm - Sanierung kommunaler Sportstätten 
(SKS) für das Vorhaben Umgestaltung Sportplatz Pahren. 
 

Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 
340 T€. Bei einem Fördersatz von 75 % für Kommunen in der 
Haushaltsnotlage ergeben sich Eigenmittel in Höhe von 85 T€. 
Die Stadt beabsichtigt, diese im Rahmen ihrer finanziellen Mög-
lichkeiten im Haushaltsplan 2026 abzusichern. 
 

Abstimmungsergebnis: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates:     25 
- Anwesend:             22 

- nach § 38 ThürKO von der  Abstimmung ausgeschlossen:    0 

- Stimmberechtigt:            22 

- Dafür:               22 
- Dagegen:                 0 
- Enthaltung:               0 

 
Bauvorhaben - Ersatzneubau Brücke über den Triebesbach 
in Zeulenroda, Obere Haardt - Vergabe Objektplanung Inge-
nieurbauwerke LP 4 bis 9 und Örtliche Bauüberwachung 
sowie Tragwerksplanung LP 4 bis 6 
 

Vorlage: BVZTö-139-2025 
 

Beschlusstext: 
Der Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes beschließt die 
Vergabe der Objektplanung Ingenieurbauwerke für die Leis-
tungsphasen (LP) 4 bis 9 und die Örtliche Bauüberwachung so-
wie die Tragwerksplanung für die LP 4 bis 6 im Zusammenhang 
mit dem Ersatzneubau der Brücke über den Triebesbach in Zeu-
lenroda, Obere Haardt an das  
 

 Ingenieurbüro VTU GmbH, 
 Platanenstraße 5 b, in 07549 Gera 
 

mit einem Gesamthonorar für diese Leistungen in Höhe von 
66.832,91 € brutto. 
 

Abstimmungsergebnis: 

- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates:     25 
- Anwesend:             22 
- nach § 38 ThürKO von der  Abstimmung ausgeschlossen:    0 

- Stimmberechtigt:            22 
- Dafür:               22 
- Dagegen:                 0 

- Enthaltung:               0 

 
Sanierungsgebiet Innenstadt Zeulenroda - Änderung 
BVZTö-113-2024 zur Festsetzung einer Abzinsung auf den 
Ausgleichsbetrag bei freiwilliger Ablösevereinbarung 
 

Vorlage: BVZTö-133-2025 
 

Beschlusstext: 
Der Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes beschließt die Ge-
währung eines Rabattes in Höhe von 14 % auf den durch den 
Gutachterausschuss ermittelten und durch die Stadt festgesetz-
ten Ausgleichsbetrag bei vorzeitiger freiwilliger Ablösung durch 
die Grundstückseigentümer im förmlich festgelegten Sanie-
rungsgebiet ab dem 01.01.2026 bis zum 31.12.2026. Ab dem 
01.01.2027 wird keine Rabattierung mehr gewährt. Der Be-
schluss des Stadtrates BVZTö-161-2024 vom 11.12.2024, in 
dem eine Rabattierung in Höhe von 9,3 % bis 31.12.2026 und 
eine Rabattierung in Höhe von 4,8 % bis 31.12.2027 festgelegt 
wurde, wird dementsprechend geändert. Alle weiteren Be-
schlussinhalte behalten ihre Gültigkeit. 
 

Folgende Abschläge/Rabattierungen für die vorzeitige Ablösung 
der Ausgleichsbeträge werden beschlossen: 
 

 bis 31.12.2025 20,00 % 
 bis 31.12.2026 14,00 % 
 bis 31.12.2027   0,00 % 
 

Abstimmungsergebnis: 

- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates:     25 
- Anwesend:             22 
- nach § 38 ThürKO von der  Abstimmung ausgeschlossen:    0 

- Stimmberechtigt:            22 
- Dafür:               22 
- Dagegen:                 0 

- Enthaltung:               0 

 
Jahresantrag Städtebauförderung 2026 
 

Vorlage: BVZTö-136-2025 
 

Beschlusstext: 
Der Stadtrat stimmt der Beantragung von Städtebaufördermit-
teln für das Programmjahr 2026 in Zeulenroda-Triebes, vorbe-
haltlich der zur Verfügung stehenden Mittel im städtischen 
Haushalt 2026, wie folgt zu. 
 

Maßnahmen 2026 - Zeulenroda 
 

HH-Stelle               Ausgaben    Einnahmen 
 

Sanierungsgebiet Innenstadt - BL-WnE/A 

61500-94801 - Sanierungsträgerhonorar 
                25.000,- €     22.500,- € 
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61500-94802 
Kommunales Förderprogramm        10.000,- €        9.000,- € 
 

61500-94804 
Quartier Greizer Str. 19 bis 21 Platzgestaltung - baul. Umsetzung 
              100.000,- €      90.000,- € 
 

61500-94807 - Greizer Straße 17        70.000,- €      63.000,- € 
 

06030-94430 - Markt 7        150.000,- €    135.000,- € 
 

61500-94808 - Fr.-Ebert-Straße        50.000,- €      45.000,- € 
 

Landesprogr. Anpassung an den demogr. Wandel im ländlichen 

Raum (Rückbau) - TL-AdW/R 
46020-94431 
Wohnhaus am Schieszhaus, Kleinwolschendorfer Straße 34 
                95.630,- €      95.630,- € 
 

61510-94771 
Wohnhaus Kleinwolschendorfer Str. 34a  35.000,- €      35.000,- € 
 

Stadtumbau Plattenbaugebiet 

61520-94801 
Stadtumbauträgerhonorar       5.000,- €        4.500,- € 
 

61520-94802 
Umbau Plattenbaugebiet OGR/DSF/SBR 
Freianlagen Straße der DSF 25-29     120.000,- €    108.000,- € 
 

61520-94803 
Verlegung/Neubau Skateranlage, 3. BA   90.000,- €      81.000,- € 
 

Maßnahmen 2026 - Triebes 
 

HH-Stelle               Ausgaben    Einnahmen 
Sanierungsgebiet Innenstadt - BL-WnE/A 

62010-94101 - Sanierungsträgerhonorar   5.000,- €        4.500,- € 
 

Ausschluss lt. § 38 ThürKO - Herr Militzer 
 

Abstimmungsergebnis: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates:     25 
- Anwesend:             22 

- nach § 38 ThürKO von der  Abstimmung ausgeschlossen:    1 
- Stimmberechtigt:            21 
- Dafür:               21 

- Dagegen:                 0 
- Enthaltung:               0 

 
Verlängerung des Sanierungsträgervertrages vom 
8.05./12.05.2014/13.05.2017/22.04.2020/23.05.2023 mit der 
LEG Thüringen 
 

Vorlage: BVZTö-140-2025 
 

Beschlusstext: 
Der Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes stimmt der Verlänge-
rung des Sanierungsträgervertrages zu Stadtentwicklungspro-
jekten zwischen der Stadt Zeulenroda-Triebes und der  
 

 Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG) 
 Mainzerhofstraße 12 in 99084 Erfurt 
 

bis zum 31.12.2027 entsprechend des als Anlage anhängenden 
Vertrages zu. 
 

Abstimmungsergebnis: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates:     25 

- Anwesend:             22 
- nach § 38 ThürKO von der  Abstimmung ausgeschlossen:    0 
- Stimmberechtigt:            22 

- Dafür:               22 
- Dagegen:                 0 
- Enthaltung:               0 

 
11. Änderung der Hauptsatzung auf Grund Änderung Bau-
gesetzbuch und Anregung im Rahmen der Konsolidie-
rungsberatung durch die Thüringer Aufbaubank 
 

Vorlage: BVZTö-143-2025 
 

Herr Hofmann beantragt, die Beschlüsse (Bauturbo, Aushang in 
Ortsteilen und Bezüge berufene Bürger) getrennt abzustimmen. 
→ Dem Antrag wird mit 22 Dafür-Stimmen zugestimmt. 
 

Beschlusstext: 
Der Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes beschließt auf seiner 
Sitzung am 17.12.2025 die Elfte Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung der Stadt Zeulenroda-Triebes mit nachfolgendem 
Wortlaut: 
 

„Elfte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Stadt Zeulenroda-Triebes vom …...... 

 

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1, 20 Abs. 1 der Thüringer Kommuna-
lordnung - ThürKO - in der Fassung der Neubekanntmachung 

vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 33 
des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288), hat der 
Stadtrat Zeulenroda-Triebes in seiner Sitzung am ……. fol-
gende Elfte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt 
Zeulenroda-Triebes beschlossen: 
 

§ 1 Änderung der Hauptsatzung 
der Stadt Zeulenroda-Triebes 

 

Die Hauptsatzung der Stadt Zeulenroda-Triebes vom 
02.02.2009 (Gemeinsames Amtsblatt der Stadt Zeulenroda-
Triebes und der Gemeinde Weißendorf, Nummer 3 des Jahr-
gangs 4 vom Ausgabetag Mittwoch, 18.03.2009, S. 2 f.) die der-
zeit zuletzt geändert wurde durch die am 31.01.2025 in Kraft ge-
tretene Zehnte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der 
Stadt Zeulenroda-Triebes vom 06.01.2025 [Gemeinsames 
Amtsblatt der Stadt Zeulenroda-Triebes und der Gemeinde Wei-
ßendorf Nr. 1 Jahrgang 20 vom Ausgabetag Donnerstag, 
30.01.2025, Seite 5], wird wie folgt geändert:  
 

1. Der § 6 Abs. 2 Nr. 13 erhält folgende neue Fassung: 
 § 6 Abs. 2 Nr. 13 erhält folgende Fassung:  
 Die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens, die Geneh-

migungsfreistellung von Bauvorhaben i. S. d. Thüringer Bau-
ordnung und die Erteilung der Zustimmung der Gemeinde ge-
mäß § 36a BauGB oder § 246e BauGB. 

 

2. In § 10 Abs. 1 S. 3 wird 
 Der „Satz 3“ durch „Satz 1“ ersetzt. 
 

3. In § 10 Abs. 1 werden im Anschluss an Satz 4, folgender Satz 
5 eingefügt. 

 Unterschreitet die Höhe des monatlichen Sockelbetrages 
oder des Sitzungsgeldes die in Betracht kommenden Mindest-
sätze nach ThürEntschVO, so erhalten die Stadtratsmitglieder 
den in Betracht kommenden Mindestsatz nach ThürEnt-
schVO. 

 

4. Der § 10 Abs. 5 S. 1 enthält folgende neue Fassung: 
 Ehrenamtlich Tätige, die nicht Mitglied des Stadtrats sind (be-

rufene Bürger des Technischen- und Nichttechnischen Aus-
schusses), erhalten für ihre Teilnahme an den Ausschusssit-
zungen ein Sitzungsgeld in Höhe von 50 v. H. nach Abs. 1; für 
die Höhe des Verdienstausfalls bzw. der Pauschalentschädi-
gung und der Reisekosten gelten Abs. 1, 2 und 5 entspre-
chend. 

 

5. Der § 11 Abs. 2 enthält folgende neue Fassung: 
 Die ortsübliche Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesord-

nung der Sitzungen des Stadtrates und der Ausschüsse des 
Stadtrates erfolgt durch Aushang an folgenden Verkündungs-
tafeln: 

 1. Rathaus, Markt 1 in 07937 Zeulenroda-Triebes 
 2. Bürgerbüro der Stadtverwaltung im Gebäude der Spar-

kasse Greiz-Gera, Schopperstraße 1 - 5 in 07937 Zeulenroda-
Triebes 

 Die Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der Sit-
zungen des Stadtrates und der Ausschüsse ist mit dem Ablauf 
des ersten Tages des Aushangs an den Verkündungstafeln 
vollendet. Die entsprechenden Bekanntmachungen dürfen je-
doch erst am Tag nach der jeweiligen Sitzung abgenommen 
werden. 

 

6. Nach dem § 11 Abs. 3 wird ein neuer Abs. 3a eingefügt: 
 Über Zeit, Ort und Tagesordnung der öffentlichen Sitzungen 

des Stadtrates und der Ausschüsse des Stadtrates sowie der 
Sitzungen der Ortsteilräte wird ungeachtet der öffentlichen 
Bekanntmachung unter Abs. 2 und 3 zusätzlich auf der Inter-
netseite der Stadt Zeulenroda-Triebes informiert. Erreichbar 
sind die Informationen unter der Adresse: www.stadtrat-aktu-
ell.de/ buergerinfo spätestens ab Beginn des 4. Tages vor den 
Sitzungen. 

 

§ 2 Inkrafttreten 
 

1. § 1 Ziffer 1 tritt rückwirkend am 01.12.2025 in Kraft.  
 

2. § 1 Ziffer 2, 3, 4, 5 und 6 treten rückwirkend am 01.01.2026 
in Kraft.  

 

Zeulenroda-Triebes, den …....................  
 

Heike Bergmann        (Dienstsiegel) 
Bürgermeisterin 

https://stadtrat-aktuell.de/buergerinfo/info.asp
https://stadtrat-aktuell.de/buergerinfo/info.asp
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Hinweis nach § 21 Abs. 4 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO): 
Ist die Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die in diesem Gesetz (ThürKO) enthalten sind oder auf 
Grund dieses Gesetzes (ThürKO) erlassen worden sind, zustande 
gekommen, so ist die Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres nach Bekanntmachung der Satzung gegenüber 
der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. Dies 

gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung, die Ausfer-
tigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
Wurde eine Verletzung nach Satz 1 geltend gemacht, so kann auch 
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann die Verletzung 
geltend machen. 
 

Ausgefertigt: Zeulenroda-Triebes, d. …................  
 

Heike Bergmann        (Dienstsiegel)  
Bürgermeisterin 
 

Abstimmungsergebnis - Punkte 1., 2. 3., 5. und 6: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates:     25 

- Anwesend:             22 
- nach § 38 ThürKO von der  Abstimmung ausgeschlossen:    0 
- Stimmberechtigt:            22 

- Dafür:               22 
- Dagegen:                 0 
- Enthaltung:               0 
 

Abstimmungsergebnis - Punkte 4: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates:     25 

- Anwesend:             22 
- nach § 38 ThürKO von der  Abstimmung ausgeschlossen:    0 
- Stimmberechtigt:            22 

- Dafür:                 1 
- Dagegen:               21 
- Enthaltung:               0 
 

→ Punkt 4. ist somit abgelehnt. 
 
 

12. Änderung der Hauptsatzung auf Anregung im Rahmen 
der Konsolidierungsberatung durch die Thüringer Aufbau-
bank 
 

Vorlage: BVZTö-144-2025 
 

Herr Stiller beantragt namentliche Abstimmung. → Dem An-
trag wird bei 15 abstimmungsberechtigten Stadträten ein-
stimmig zugestimmt. 
 

Beschlusstext: 
Der Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes beschließt auf seiner 
Sitzung am 17.12.2025 die Zwölfte Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung der Stadt Zeulenroda-Triebes mit nachfolgendem 
Wortlaut: 
 

„Zwölfte Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung der Stadt Zeulenroda-Triebes vom …...... 

 

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1, 20 Abs. 1 der Thüringer Kommuna-
lordnung - ThürKO - in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 33 
des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288), hat der 
Stadtrat Zeulenroda-Triebes in seiner Sitzung am ……. fol-
gende Zwölfte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der 
Stadt Zeulenroda-Triebes beschlossen:  
 

§ 1 Änderung der Hauptsatzung 
der Stadt Zeulenroda-Triebes 

 

Die Hauptsatzung der Stadt Zeulenroda-Triebes vom 
02.02.2009 (Gemeinsames Amtsblatt der Stadt Zeulenroda-
Triebes und der Gemeinde Weißendorf, Nummer 3 des Jahr-
gangs 4 vom Ausgabetag Mittwoch, 18.03.2009, S. 2 f.) die der-
zeit zuletzt geändert wurde durch die am … in Kraft getretene 
Elfte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Zeulen-
roda-Triebes vom ………..[Gemeinsames Amtsblatt der Stadt 
Zeulenroda-Triebes und der Gemeinde Weißendorf Nr. ……. 
Jahrgang ………..vom Ausgabetag …………., Seite …..], wird 
wie folgt geändert:  
 

7. Der § 10 Abs. 6 wird wie folgt geändert  
 Für die Wahrnehmung besonderer Funktionen und die hier-

durch entstehenden höheren Belastungen und Aufwendun-
gen erhalten eine zusätzliche monatliche Entschädigung: 

 der Vorsitzende eines Ausschusses von:   25,00 € 
 der Vorsitzende einer Stadtratsfraktion von:  25,00 € 
 der Stadtratsvorsitzende von:      25,00 €. 

 Im Falle der Vertretung des Vorsitzenden eines Ausschusses, 
des Vorsitzenden einer Stadtratsfraktion oder des Stadtrats-
vorsitzenden durch deren Stellvertreter, erhalten diese eine 
zusätzliche monatliche Entschädigung in Höhe von 25,00 €. 

 

§ 2 Inkrafttreten 
 

Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend am 01.01.2026 in 
Kraft. 
 

Zeulenroda-Triebes, den …....................  
 

Heike Bergmann        (Dienstsiegel) 
Bürgermeisterin 
 

Hinweis nach § 21 Abs. 4 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO): 
Ist die Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die in diesem Gesetz (ThürKO) enthalten sind oder auf 
Grund dieses Gesetzes (ThürKO) erlassen worden sind, zustande 
gekommen, so ist die Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht inner-

halb eines Jahres nach Bekanntmachung der Satzung gegenüber 
der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. Dies 
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung, die Ausfer-
tigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
Wurde eine Verletzung nach Satz 1 geltend gemacht, so kann auch 
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann die Verletzung 
geltend machen.  
 

Ausgefertigt: Zeulenroda-Triebes, d. …................  
 

Heike Bergmann        (Dienstsiegel) 
Bürgermeisterin 
 

Ausschluss lt. § 38 ThürKO - Herr Greyer, Herr Hofmann, Herr Hammer, 
Herr Riedel, Frau Tischendorf, Herr Höhn, Frau Skibbe 
 

namentliche Abstimmung: 
 

Dafür:        Dagegen: 
Frau Heike Bergmann   Frau Annette Bierlich 
Herr Klaus-Peter Gruhner  Frau Nadine Heiner 
Herr Sandro Kirst     Herr Bastian Militzer 
Herr Nils Köber     Herr Frank Pietschmann 
         Herr Sebastian Schmidt 
         Herr Andreas Senkowski 
         Herr Andreas Staps 
         Herr Andreas Stiller 
         Herr Tom Gensicke 
         Herr Justin Wagner 
         Herr Dieter Weinlich 
 

Abstimmungsergebnis 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates:     25 
- Anwesend:             22 

- nach § 38 ThürKO von der  Abstimmung ausgeschlossen:    7 
- Stimmberechtigt:            15 
- Dafür:                 4 

- Dagegen:               11 
- Enthaltung:               0 
 

→ Der Beschluss ist somit abgelehnt. 
 
Benutzungsordnung für das Stadtarchiv Zeulenroda 
 

Vorlage: BVZTö-124-2025 
 

Beschlusstext: 
Der Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes beschließt die Benut-
zungsordnung für das Stadtarchiv Zeulenroda in der vorliegen-
den Form. 
 

Abstimmungsergebnis: 

- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates:     25 
- Anwesend:             22 
- nach § 38 ThürKO von der  Abstimmung ausgeschlossen:    0 

- Stimmberechtigt:            22 
- Dafür:               22 
- Dagegen:                 0 

- Enthaltung:               0 

 
Entgeltordnung für die Benutzung des Stadtarchivs Zeulen-
roda 
 

Vorlage: BVZTö-125-2025 
 

Beschlusstext: 
Der Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes beschließt die Ent-
geltordnung für die Benutzung des Stadtarchivs Zeulenroda in 
der vorliegenden Form. 
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Abstimmungsergebnis: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates:     25 
- Anwesend:             22 

- nach § 38 ThürKO von der  Abstimmung ausgeschlossen:    0 
- Stimmberechtigt:            22 
- Dafür:               22 
- Dagegen:                 0 

- Enthaltung:               0 

 
Benutzungsordnung für das Städtische Museum Zeulen-
roda 
 

Vorlage: BVZTö-126-2025 
 

Beschlusstext: 
Der Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes beschließt die Benut-
zungsordnung für das Städtische Museum Zeulenroda in der 
vorliegenden Form. 
 

Abstimmungsergebnis: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates:     25 
- Anwesend:             22 

- nach § 38 ThürKO von der  Abstimmung ausgeschlossen:    0 
- Stimmberechtigt:            22 
- Dafür:               22 

- Dagegen:                 0 
- Enthaltung:               0 

 
Entgeltordnung für die Benutzung des Städtischen Muse-
ums Zeulenroda 
 

Vorlage: BVZTö-127-2025 
 

Beschlusstext: 
Der Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes beschließt die Ent-
geltordnung für die Benutzung des Städtischen Museums Zeu-
lenroda in der vorliegenden Form. 
 

Abstimmungsergebnis: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates:     25 
- Anwesend:             22 

- nach § 38 ThürKO von der  Abstimmung ausgeschlossen:    0 
- Stimmberechtigt:            22 
- Dafür:               22 

- Dagegen:                 0 
- Enthaltung:               0 

 
Erste Änderung zur Entgeltordnung für die Benutzung der 
Stadtbibliothek Zeulenroda-Triebes vom 25.07.2025 
 

Vorlage: BVZTö-128-2025 
 

Beschlusstext: 
Der Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes beschließt die erste 
Änderung zur Entgeltordnung für die Benutzung der Stadtbiblio-
thek Zeulenroda-Triebes vom 25.07.2025 in der vorliegenden 
Form. 
 

Abstimmungsergebnis: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates:     25 

- Anwesend:             22 
- nach § 38 ThürKO von der  Abstimmung ausgeschlossen:    0 
- Stimmberechtigt:            22 

- Dafür:               22 
- Dagegen:                 0 
- Enthaltung:               0 

 
Annahme von Geld- und Sachspenden gemäß der Anlage 1 
vom 26.03.2025 bis 28.11.2025 
 

Vorlage: BVZTö-148-2025 
 

Beschlusstext: 
Der Stadtrat beschließt die Annahme von Sach- und Geldspen-
den (lt. Anlage 1) in Höhe von 2.963,78 € vom 26.03.2025 bis 
28.11.2025. 
 

Abstimmungsergebnis: 

- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates:     25 
- Anwesend:             22 
- nach § 38 ThürKO von der  Abstimmung ausgeschlossen:    0 

- Stimmberechtigt:            22 
- Dafür:               22 
- Dagegen:                 0 

- Enthaltung:               0 
 

Bauliche Änderung der Stadthalle Zeulenroda und energe-
tische Sanierung - Vergabe von Bauleistungen für das Los 

VE_301.2 Abbruch/Rückbau im Zuge eines europaweiten 
Vergabeverfahrens gemäß Vergabeverordnung (VgV) 
 

Vorlage: BVZTö-149-2025 
 

Beschlusstext: 
Der Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes beschließt im Zu-
sammenhang mit dem Bauvorhaben „Bauliche Änderung und 
energetische Sanierung der Stadthalle Zeulenroda“ die Vergabe 
der Bauleistungen für das Los VE_301.2 Abbruch und Rückbau 
an das Unternehmen 
 

 Lengenfelder Recycling und Abbruch GmbH, 
 Auerbacher, Str. 42, 08485 Lengenfeld 
 

mit einer Auftragssumme in Höhe von 168.520,59 €. 
 

Abstimmungsergebnis: 

- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates:     25 
- Anwesend:             22 
- nach § 38 ThürKO von der  Abstimmung ausgeschlossen:    0 

- Stimmberechtigt:            22 
- Dafür:               22 
- Dagegen:                 0 

- Enthaltung:               0 

 
Bauliche Änderung der Stadthalle Zeulenroda und energe-
tische Sanierung - Vergabe von Bauleistungen für das Los 
VE_301.1 Entkernung im Zuge eines europaweiten Verga-
beverfahrens gemäß Vergabeverordnung (VgV) 
 

Vorlage: BVZTö-150-2025 
 

Beschlusstext: 
Der Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes beschließt im Zu-
sammenhang mit dem Bauvorhaben „Bauliche Änderung und 
energetische Sanierung der Stadthalle Zeulenroda“ die Vergabe 
der Bauleistungen für das Los VE_301.1 Entkernung an das Un-
ternehmen 
 

 Lengenfelder Recycling und Abbruch GmbH, 
 Auerbacher, Str. 42, 08485 Lengenfeld 
 

mit einer Auftragssumme in Höhe von 25.366,29 €. 
 

Abstimmungsergebnis: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates:     25 

- Anwesend:             22 
- nach § 38 ThürKO von der  Abstimmung ausgeschlossen:    0 
- Stimmberechtigt:            22 

- Dafür:               22 
- Dagegen:                 0 
- Enthaltung:               0 
 

Zeulenroda-Triebes, den 13.01.2026 
 
 

Beschlüsse der öffentlichen Sitzung 
des Hauptausschusses der 
Stadt Zeulenroda-Triebes 

 

Sitzungstermin: Montag, 01.12.2025 
 

Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Freiwil-
lige Feuerwehr der Stadt Zeulenroda-Triebes 
 

Vorlage: BVZTö-146-2025 
 

Beschlusstext: 
Der Hauptausschuss der Stadt Zeulenroda-Triebes stimmt der 
Auftragsvergabe „Ersatzbeschaffung von Hard- und Software 
für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zeulenroda-Triebes“ in 
Höhe von 25.653,78 € (brutto) an die Firma 
 

 Schreiber IT-Service & Consulting GmbH 
 Lindenweg 14, 07952 Pausa 
zu. 
 

Abstimmungsergebnis: 

- Gesamtanzahl der Mitglieder des Hauptausschusses:   7 
- Anwesend:             7 
- nach § 38 ThürKO von der Abstimmung ausgeschlossen:  0 

- Stimmberechtigt:            7 
- Dafür:               7 
- Dagegen:              0 

- Enthaltung:             0 

 
Austausch und Erweiterung von 8 auf 10 Multifunktionssys-
teme für die Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes mit Einbe-
ziehung der Kitas „Sonnenschein“ und „Frohe Zukunft“ 
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sowie Verlängerung des bestehenden Miet- und Wartungs-
vertrages 
 

Vorlage: BVZTö-147-2025 
 

Beschlusstext: 
Der Hauptausschuss der Stadt Zeulenroda-Triebes stimmt der 
Optimierung des bestehenden Miet- und Wartungsvertrages mit 
der Firma Triumph-Adler von bisher 8 digitalen Multifunktions-
systemen auf 10 Multifunktionssysteme sowie der Verlängerung 
um weitere 70 Monate des bestehenden Miet- und Wartungs-
vertrages“ mit der Firma 
 

 TA Triumph-Adler Deutschland GmbH, Niederlassung Erfurt 
 Flughafenstraße 12, 99092 Erfurt 
 

mit einer Gesamtsumme von 49.982,80 € zu. 
 

Abstimmungsergebnis: 

- Gesamtanzahl der Mitglieder des Hauptausschusses:   7 
- Anwesend:             7 
- nach § 38 ThürKO von der Abstimmung ausgeschlossen:  0 

- Stimmberechtigt:            7 
- Dafür:               7 
- Dagegen:              0 

- Enthaltung:             0 
 

Beschluss zur Bevollmächtigung der Bürgermeisterin für 
die Vergabe der Leistung: „Beschaffung einer elektroakus-
tischen Alarmierungsanlage für die Friedrich-Reimann-
Grundschule“ 
 

Vorlage: BVZTö-142-2025 
 

Beschlusstext: 
Der Hauptausschuss der Stadt Zeulenroda-Triebes bevollmäch-
tigt die Bürgermeisterin, den Auftrag für die Installation einer 
elektroakustischen Alarmierungsanlage für die Friedrich-Rei-
mann-Grundschule im Rahmen der veranschlagten Haushalts-
mittel zu erteilen. 
 

Abstimmungsergebnis: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Hauptausschusses:   7 

- Anwesend:             7 
- nach § 38 ThürKO von der Abstimmung ausgeschlossen:  0 
- Stimmberechtigt:            7 

- Dafür:               7 
- Dagegen:              0 
- Enthaltung:             0 

 

Grundhafter Straßenausbau Teilabschnitt Friedrich-Ebert-
Straße und Teilabschnitt Elsterberger Straße, Zeulenroda - 
Vergabe von Planungsleistungen für die Objektplanung 
Verkehrsanlagen 
 

Vorlage: BVZTö-141-2025 
 

Beschlusstext: 
Der Hauptausschuss beschließt die Vergabe der Planungs-leis-
tungen im Zusammenhang mit dem grundhaften Ausbau der 
zwei innerörtlichen Sammelstraßenabschnitte 
 

• Friedrich-Ebert-Straße: von der Kreuzung Scheunengasse bis 

zur Kreuzung Speichergasse 
• Elsterberger Straße: von der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße 

bis zur Kreuzung Hohe Straße 
 

für die Objektplanung Verkehrsanlagen für die Leistungsphasen 
1 bis 3 an die 
 

 IP² IngenieurPlanung GmbH, Hainstraße 13, 07545 Gera 
 

mit einer Gesamtauftragssumme in Höhe von 36.123,97 € brutto. 
 

Abstimmungsergebnis: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Hauptausschusses:   7 

- Anwesend:             7 
- nach § 38 ThürKO von der Abstimmung ausgeschlossen:  0 
- Stimmberechtigt:            7 

- Dafür:               7 
- Dagegen:              0 
- Enthaltung:             0 

 

Bauvorhaben Umgestaltung Sportanlage Waldstadion Zeu-
lenroda - Vergabe von Planungsleistungen für die Objekt-
planung Freianlagen, LP 3 und 4 
 

Vorlage: BVZTö-131-2025 
 

Beschlusstext: 
Der Hauptausschuss der Stadt Zeulenroda-Triebes beschließt 

im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben Umgestaltung Sport-
anlage Waldstadion Zeulenroda die Vergabe der Planungsleis-
tungen für die Objektplanung Freianlagen für die Leistungspha-
sen (LP) 3 und 4 an das Büro 
 

 Richter Sportstättenkonzept GmbH, 
 Bachgasse 3, 07629 Hermsdorf 
 

mit einem Bruttohonorar in Höhe von 22.919,77 €. 
 

Abstimmungsergebnis: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Hauptausschusses:   7 
- Anwesend:             7 

- nach § 38 ThürKO von der Abstimmung ausgeschlossen:  0 
- Stimmberechtigt:            7 
- Dafür:               7 

- Dagegen:              0 
- Enthaltung:             0 

 
Grundhafter Straßenausbau eines Teilabschnitts der Gien-
gener Straße in Zeulenroda - Vergabe von weiteren Pla-
nungsleistungen für die Objektplanung Verkehrsanlagen 
 

Vorlage: BVZTö-134-2025 
 

Beschlusstext: 
Der Hauptausschuss beschließt die Vergabe der weiteren Pla-
nungsleistungen im Zusammenhang mit dem grundhaften Stra-
ßenausbau eines Teilabschnitts der Giengener Straße in Zeu-
lenroda von der Kreuzung Friedrich-Engels-Straße bis Haus-
nummer 21 für die Objektplanung Verkehrsanlagen für die Leis-
tungsphase (LP) 3 an das  
 

 Ingenieurbüro VTU GmbH, Platanenstraße 5 b in 07549 Gera 
 

mit einem Honorar in Höhe von 10.992,83 € brutto. 
 

Das Gesamthonorar für die LP 1 bis 3 beträgt 21.350,51 € 
brutto. 
 

Abstimmungsergebnis: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Hauptausschusses:   7 

- Anwesend:             7 
- nach § 38 ThürKO von der Abstimmung ausgeschlossen:  0 
- Stimmberechtigt:            7 

- Dafür:               7 
- Dagegen:              0 
- Enthaltung:             0 

 
Waldwegebau im Waldgebiet Pöllwitz der Stadt Zeulenroda-
Triebes 
 

Vorlage: BVZTö-129-2025 
 

Beschlusstext: 
Der Hauptausschuss der Stadt Zeulenroda-Triebes beschließt 
eine überplanmäßige Ausgabe (ÜPL) auf der Haushaltstelle 
85500-63400 Leistungsvergütung an Unternehmen in Höhe von 
36.000,00 €. Die Deckung soll durch Entnahme auf der Haus-
haltsstelle 85500-13010 in Höhe von 39.600,00 € erfolgen. 
Weiterhin beschließt der Hauptausschuss der Stadt Zeulen-
roda-Triebes die Vergabe der Bauleistung zur Instandsetzung 
des Waldweges im Waldgebiet Pöllwitz auf der Gemarkung Pöll-
witz in Form von Tiefbauarbeiten an die 
 

 UNI-BAU GmbH,  Gewerbestraße 9, 08427 Beiersdorf 
 

mit einer Gesamtauftragssumme in Höhe von 35.696,43 € 
brutto. 
 

Abstimmungsergebnis: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Hauptausschusses:   7 

- Anwesend:             7 
- nach § 38 ThürKO von der Abstimmung ausgeschlossen:  0 
- Stimmberechtigt:            7 

- Dafür:               7 
- Dagegen:              0 
- Enthaltung:             0 
 

Bauvorhaben - Zufahrt zum Löschwasserteich Silberfeld - 
Vergabe von Tiefbauarbeiten 
 

Vorlage: BVZTö-130-2025 
 

Beschlusstext: 
Der Hauptausschuss beschließt die Vergabe der Tiefbauarbei-
ten für die Zufahrt zum Löschwasserteich Silberfeld an die Firma 
 

 Schmidt Bau Triebes GmbH, 
 Adolph-Herbst-Straße 2, 07950 Zeulenroda-Triebes 
 

mit einer Gesamtauftragssumme in Höhe von 35.429,87 € brutto. 
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Abstimmungsergebnis: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Hauptausschusses:   7 
- Anwesend:             7 

- nach § 38 ThürKO von der Abstimmung ausgeschlossen:  0 
- Stimmberechtigt:            7 
- Dafür:               7 
- Dagegen:              0 

- Enthaltung:             0 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Die Stadt Zeulenroda-Triebes, Abteilung Finanzverwaltung, hat 
am 
 

05.01.2026 - Buchungszeichen 6000581 / 26544 
 

05.01.2026 - Buchungszeichen 6000581 / 276351 
 

gegen Herrn Marco Gilster ein Schriftstück erlassen. 
 

Herr Marco Gilster ist unbekannten Aufenthaltes. Zum Zwecke 
der öffentlichen Bekanntmachung wird hiermit bekannt gege-
ben, dass das Schriftstück in der Finanzverwaltung, der  
 

 Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes,  
 Markt 1, 07937 Zeulenroda-Triebes, 
 Zimmer 26, Telefon 036628/48-131 
 

hinterlegt ist und nach vorheriger Terminvereinbarung eingese-
hen werden kann. Herr Marco Gilster wird aufgefordert, die 
Schriftstücke selbst oder durch einen bevollmächtigten Vertreter 
hier in Empfang zu nehmen. Das Schriftstück gilt gemäß § 1 
Abs. 1 ThürVwZVG i.V.m. § 10 VwZG als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Ge-
meinsamen Amtsblatt der Stadt Zeulenroda-Triebes und der 
Gemeinde Weißendorf zwei Wochen vergangen sind. 
 

Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung werden Fristen in 

Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 

gez. Bergmann 
Bürgermeisterin 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Die Stadt Zeulenroda-Triebes, Abteilung Finanzverwaltung, hat 
am 
 

05.01.2026 - Buchungszeichen 1008881 / 14352 
 

gegen Frau Henrica Theresia de Goede ein Schriftstück erlas-
sen. 
 

Frau Henrica Theresia de Goede ist unbekannten Aufenthal-
tes. Zum Zwecke der öffentlichen Bekanntmachung wird hiermit 
bekannt gegeben, dass das Schriftstück in der Finanzverwal-
tung, der 
 

 Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes, 
 Markt 1, 07937 Zeulenroda-Triebes, 
 Zimmer 25, Telefon 036628/48-132 
 

hinterlegt ist und nach vorheriger Terminvereinbarung eingese-
hen werden kann. Frau Henrica Theresia de Goede wird auf-
gefordert, die Schriftstücke selbst oder durch einen bevollmäch-
tigten Vertreter hier in Empfang zu nehmen. Das Schriftstück gilt 
gemäß § 1 Abs. 1 ThürVwZVG i.V.m. § 10 VwZG als zugestellt, 
wenn seit dem Tag der Veröffentlichung dieser Bekanntma-
chung im Gemeinsamen Amtsblatt der Stadt Zeulenroda-Trie-
bes und der Gemeinde Weißendorf zwei Wochen vergangen 
sind. 
 

Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung werden Fristen 
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. 
 

gez. Bergmann 
Bürgermeisterin 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Die Stadt Zeulenroda-Triebes, Abteilung Finanzverwaltung, hat 
am 
05.01.2026 - Buchungszeichen 1010475 / 15869 
 

gegen Herrn Hans-Gerhard Herzig ein Schriftstück erlassen. 
 

Herr Hans-Gerhard Herzig ist unbekannten Aufenthaltes. Zum 
Zwecke der öffentlichen Bekanntmachung wird hiermit bekannt 
gegeben, dass das Schriftstück in der Finanzverwaltung, der 

 Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes, 
 Markt 1, 07937 Zeulenroda-Triebes, 
 Zimmer 25, Telefon 036628/48-132 
 

hinterlegt ist und nach vorheriger Terminvereinbarung eingese-
hen werden kann. Herr Hans-Gerhard Herzig wird aufgefor-
dert, die Schriftstücke selbst oder durch einen bevollmächtigten 
Vertreter hier in Empfang zu nehmen. Das Schriftstück gilt ge-
mäß § 1 Abs. 1 ThürVwZVG i.V.m. § 10 VwZG als zugestellt, 
wenn seit dem Tag der Veröffentlichung dieser Bekanntma-
chung im Gemeinsamen Amtsblatt der Stadt Zeulenroda-Trie-
bes und der Gemeinde Weißendorf zwei Wochen vergangen 
sind. 
 

Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung werden Fristen 
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. 
 

gez. Bergmann 
Bürgermeisterin 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Die Stadt Zeulenroda-Triebes, Abteilung Finanzverwaltung, hat 
am 
 

07.01.2026 - Buchungszeichen 4027 / 368 
 

gegen Herrn Lutz Rosin ein Schriftstück erlassen. 
 

Herr Lutz Rosin ist unbekannten Aufenthaltes. Zum Zwecke 
der öffentlichen Bekanntmachung wird hiermit bekannt gege-
ben, dass das Schriftstück in der Finanzverwaltung, der  
 

 Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes, 
 Markt 1, 07937 Zeulenroda-Triebes, 
 Zimmer 24, Telefon 036628/48-130 
 

hinterlegt ist und nach vorheriger Terminvereinbarung eingese-
hen werden kann. Herr Lutz Rosin wird aufgefordert, die 
Schriftstücke selbst oder durch einen bevollmächtigten Vertreter 
hier in Empfang zu nehmen. Das Schriftstück gilt gemäß § 1 
Abs. 1 ThürVwZVG i.V.m. § 10 VwZG als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Ge-
meinsamen Amtsblatt der Stadt Zeulenroda-Triebes und der 
Gemeinde Weißendorf zwei Wochen vergangen sind. 
 

Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung werden Fristen 
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. 
 

gez. Bergmann 
Bürgermeisterin 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Die Stadt Zeulenroda-Triebes, Abteilung Finanzverwaltung, hat 
am 
 

02.09.2025 - Buchungszeichen 6001968 / 277280 
 

05.01.2026 - Buchungszeichen 6001968 / 277280 
 

gegen Herrn Sebastian Bauer ein Schriftstück erlassen. 
 

Herr Sebastian Bauer ist unbekannten Aufenthaltes. Zum Zwe-
cke der öffentlichen Bekanntmachung wird hiermit bekannt ge-
geben, dass das Schriftstück in der Finanzverwaltung, der  
 

 Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes, 
 Markt 1, 07937 Zeulenroda-Triebes, 
 Zimmer 26, Telefon 036628/48-131 
 

hinterlegt ist und nach vorheriger Terminvereinbarung eingese-
hen werden kann. Herr Sebastian Bauer wird aufgefordert, die 
Schriftstücke selbst oder durch einen bevollmächtigten Vertreter 
hier in Empfang zu nehmen. Das Schriftstück gilt gemäß § 1 
Abs. 1 ThürVwZVG i.V.m. § 10 VwZG als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Ge-
meinsamen Amtsblatt der Stadt Zeulenroda-Triebes und der 
Gemeinde Weißendorf zwei Wochen vergangen sind. 
 

Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung werden Fristen 
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. 
 

gez. Bergmann 
Bürgermeisterin 
 

Ende Amtlicher Teil Zeulenroda-Triebes 
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Amtlicher Teil 

der Gemeinde Weißendorf 
 

 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Weißendorf 

(Landkreis Greiz) für das Haushaltsjahr 2026 
 

Auf der Grundlage der Thüringer Gemeinde- und Landkreisord-
nung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 30.12.2025 (GVBl. 
S. 22, 478) erlässt der Gemeinderat der Gemeinde Weißendorf 
die folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2026: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2026 wird hiermit festgesetzt. Er schließt im 
 

 Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen und Ausgaben mit   1.021.137 € 
 

 und im 
 

 Vermögenshaushalt 
 in den Einnahmen und Ausgaben mit      114.500 € 
 

ab. 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind für das Jahr 2026 nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
für das Jahr 2026 in Höhe von 81.727 € festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt unverändert festgesetzt: 
 

1. a) für land- und forstwirtschaftliche 
Grundstücke (A)         311 v.H. 

 

b) für Grundsteuer (B)        573 v.H. 
 

2. Gewerbesteuer          395 v.H. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird festgesetzt auf 
130.000 €. 
 

§ 6 
 

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 wird in der Fassung 
der Anlage festgesetzt. 
 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft. 
 

Weißendorf, den 02.02.2026  
 

Michel 
Bürgermeisterin           (Siegel) 
 
I. Bestätigungsvermerk: 
Die Haushaltssatzung 2026 wurde der Rechtsaufsichtsbehörde 
angezeigt. Mit Schreiben vom 30.01.2026 Az.: 15-2026/0040 
hat das Landratsamt Greiz als Rechtsaufsichtsbehörde den Ein-
gang gemäß § 57 Abs.3 i.V.m. § 21 Abs. 3 bestätigt und die 
vorzeitige Bekanntmachung gemäß § 21 Abs. 3 Satz 3 ThürKO 
ausdrücklich zugelassen. 
 

II. Bekanntmachung: 
Die Haushaltssatzung 2026 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 

Die Haushaltssatzung 2026 einschließlich ihrer Anlagen liegt öf-
fentlich zur Einsichtnahme in der Zeit ab 09.02.2026 im Gemein-
deamt der Gemeinde Weißendorf in 07937 Weißendorf, Orts-
straße 51 während der üblichen Sprechzeiten öffentlich aus. An 
gleichem Ort, ebenfalls zu den Sprechzeiten, besteht gemäß § 
57 Abs. 3 ThürKO die Möglichkeit zur Einsichtnahme des Haus-
haltsplanes 2026 einschließlich seiner Anlagen bis zur Entlas-
tung und Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2026. 

Beschlüsse öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates Weißendorf 

 

Sitzungstermin: 27. Januar 2026 
 

Diskussion und Beschlussfassung Haushaltssatzung  
und Haushaltsplan 2026 
 

Vorlage: WVö-004-2026 
 

Beschlusstext: 
Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den 
Haushaltsplan 2026 gemäß § 57 ThürKO, einschließlich des 
Stellenplanes 2026. 
 

Abstimmungsergebnis: 
- Gemeinderatsmitglieder gesamt:        7 

- Anwesend:             7 
- nach § 38 ThürKO von der Abstimmung ausgeschlossen:  0 
- Stimmberechtigt:            7 

- Dafür:               7 
- Dagegen:              0 
- Enthaltung:             0 

 

Beschaffung Feuerwehrdruckschläuche 
 

Vorlage: WVö-001-2026 
 

Beschlusstext: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Weißendorf beschließt in sei-
ner Sitzung am 27.01.2026 die Beschaffung von 30 x B-Feuer-
wehrdruckschläuchen im Wert von 3035,- €. Mit der Lieferung 
wird die Fa. BTL Brandschutztechnik Leipzig beauftragt. 
 

Abstimmungsergebnis: 

- Gemeinderatsmitglieder gesamt:        7 
- Anwesend:             7 
- nach § 38 ThürKO von der Abstimmung ausgeschlossen:  0 

- Stimmberechtigt:            7 
- Dafür:               7 
- Dagegen:              0 

- Enthaltung:             0 

 
Fünfte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ge-
meinde Weißendorf 
 

Vorlage: WVö-003-2026 
 

Beschlusstext: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Weißendorf beschließt auf sei-
ner Sitzung am 27.01.2026 die Fünfte Satzung zur Änderung 
der Hauptsatzung in der nachfolgenden Fassung: 
 

„Fünfte Satzung zu Änderung der Hauptsatzung der Ge-
meinde Weißendorf Vom… 
 

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1, 20 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- 
und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003, zu-
letzt geändert durch Artikel 33 des Gesetzes vom 02. Juli 2024 
(GVBl. S. 277, 288) hat der Gemeinderat der Gemeinde Wei-
ßendorf auf seiner Sitzung am … folgende Fünfte Satzung zur 
Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Weißendorf be-
schlossen: 

§ 1 
Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Weißendorf 

 

Die Hauptsatzung der Gemeinde Weißendorf vom 21.02.2007 
(öffentlich bekanntgemacht im Gemeinsames Amtsblatt der 
Stadt Zeulenroda-Triebes und der Gemeinde Weißendorf, Nr. 2, 
Jahrgang 2 vom Ausgabetag Mittwoch, 21.02.2007) in der Fas-
sung der letzten Änderung durch die Vierte Satzung zur Ände-
rung der Hauptsatzung der Gemeinde Weißendorf vom 
28.01.2025 (öffentlich bekannt gemacht im Gemeinsames 
Amtsblatt der Stadt Zeulenroda-Triebes und der Gemeinde Wei-
ßendorf, Nr. 2, Jahrgang 20 vom Ausgabetag Mittwoch, 
02.03.2025) wird wie folgt geändert: 
 

1. Der § 6 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 

  1. Die Vergabe von auf Aufträgen bis zu einem Betrag von 
3.000,00 € im Einzelfall, 

 

  2.  die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmä-
ßigen Ausgaben im Einzelfall bis zu 3.000,00 €, vorausge-
setzt, dass die Deckung gewährleistet ist; 

 

  3. die Verwendung der Deckungsreserven im Rahmen der 
Zuständigkeit nach Ziff. 4; 
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  4. die Gewährung von unverzinslichen Lohn- und Gehalts-
vorschüssen sowie von Unterstützungen und Arbeitge-
berdarlehen im Rahmen der bereitgestellten Haushalts-
mittel nach den für Landesbedienstete geltenden Richtli-
nien; 

 

  5. die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln ausge-
wiesenen Zuschüssen bis zu 100,- € im Einzelfall nach 
dem im Haushaltsplan nur allgemein festgelegten Verwen-
dungszweck; 

 

  6. die Stundung von Forderungen im Einzelfall bis zu 6 Mo-
naten;  

 

  7. den Erlass von Ansprüchen der Gemeinde und die Nieder-
schlagung solcher Ansprüche bis 500,- €; 

 

  8. die Führung von Rechtsstreitigkeiten und den Abschluss 
von Vergleichen, wenn der Streitwert bis zu 2.500,- € oder 
bei Vergleichen das Zugeständnis der Gemeinde im Ein-
zelfall nicht mehr als 1.000,- € beträgt, es sei denn, die 
Angelegenheit ist von grundsätzlicher Bedeutung; 

 

  9. die Veräußerung und dingliche Belastung, der Erwerb und 
Tausch von Grundeigentum oder grundstücksgleichen 
Rechten im Wert bis zu 1.000,- € im Einzelfall; wenn dies 
dem Verkehrswert entspricht; Dem Gemeinderat ist halb-
jährlich nachträglich eine Auflistung der abgeschlossenen 
Verträge nach dieser Nummer vorzulegen; 

 

10. Verträge über die Nutzung von Grundstücken, Bauten 
oder beweglichem Vermögen bis zu einem jährlichen Miet- 
und Pachtwert von 1.000,- € im Einzelfall, einschließlich 
aller Vermietungen gemeindeeigener Wohnungen oder 
Verpachtung von Stellplätzen, Garagen sowie von Klein-
gärten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben; 

 

11. die Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenstän-
den im Wert bis zu 500,- € im Einzelfall oder Zusammen-
hang; Dies gilt nicht für genehmigungspflichtige Angele-
genheiten i. S. § 67 Abs. 3 ThürKO; 

12. VOL-Vergaben bis 500,- € mit Informationspflicht an den 
Gemeinderat. 

 

§ 2 
Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. 
 

Weißendorf, den xx.xx.xxxx 
 

Michel         (Dienstsiegel) 
Bürgermeisterin 
 

Hinweis nach § 21 Abs. 4 Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO): 
Ist die Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die in diesem Gesetz (ThürKO) enthalten sind oder auf 
Grund dieses Gesetzes (ThürKO) erlassen worden sind, zu-
stande gekommen, so ist die Verletzung unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Sat-
zung gegenüber der Gemeinde Weißendorf über erfüllende Ge-
meinde: Stadt Zeulenroda-Triebes, Stadtverwaltung Zeulen-
roda-Triebes, Markt 1, 07937 Zeulenroda-Triebes unter Be-
zeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Genehmigung, die Ausfertigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Wurde 
eine Verletzung nach Satz 1 geltend gemacht, so kann auch 
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann die Verlet-
zung geltend machen. 
 

Weißendorf, den xx.xx.xxxx 
 

Michel         (Dienstsiegel)“ 
Bürgermeisterin 
 

Abstimmungsergebnis: 
- Gemeinderatsmitglieder gesamt:        7 
- Anwesend:             7 

- nach § 38 ThürKO von der Abstimmung ausgeschlossen:  0 
- Stimmberechtigt:            7 
- Dafür:               7 

- Dagegen:              0 
- Enthaltung:             0 

Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
"Bauerfeind AG" - 3. Änderung der Gemeinde Weißendorf 
 

Vorlage: WVö-007-2026 
 

Beschlusstext: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Weißendorf stimmt dem Befrei-
ungsantrag für die Flurstücke 669/2, 678/3, 685/6 und 685/7 Flur 
2, der Gemarkung Weißendorf hinsichtlich der im Bebauungs-
plan „Bauerfeind AG“ - 3. Änderung festgesetzten: 
 

a) Baugrenze zu. Der auskragende Balkon im 1. Obergeschoss 
und das überstehende Vordach im 2. Obergeschoss des ge-
planten Community Centers (BCC), darf die Baugrenze in 
östlicher Richtung hin um max. 3,15 m Breite auf einer Länge 
von max. 48,50 m sowie in südlicher Richtung hin um max. 
3,60 m Breite auf einer Länge von max. 10,00 m, wie im La-
geplan 1 dargestellt, überschreiten.  

 

b) Grünfläche zu. Die festgesetzte Grünfläche darf, wie im La-
geplan 2 dargestellt, im nördlichen Zufahrtsbereich, in westli-
cher Richtung hin, um max. 2,60 m Breite auf einer Länge 
von max. 17,25 m und im weiteren Verlauf der Zufahrtsstraße 
um max. 8,05 m Breite auf einer Länge von max. 48,00 m 
verringert werden. 

 

Die Anlage 1 - Lageplan 1 und die Anlage 2 - Lageplan 2 sind 
Bestandteil des Beschlusses. 
 

Abstimmungsergebnis: 
- Gemeinderatsmitglieder gesamt:        7 

- Anwesend:             7 
- nach § 38 ThürKO von der Abstimmung ausgeschlossen:  0 
- Stimmberechtigt:            7 

- Dafür:               7 
- Dagegen:              0 
- Enthaltung:             0 
 

Weißendorf, den 29.01.2026 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Zeulenroda-Triebes 
Erfüllende Gemeinde für die 

Gemeinde Weißendorf 
 

Die Stadt Zeulenroda-Triebes, erfüllende Gemeinde für die Ge-
meinde Weißendorf, Abteilung Finanzverwaltung, hat am 
 

05.01.2026 - Buchungszeichen 1004118 / 18620 
 

gegen Herrn Marco Gilster ein Schriftstück erlassen. 
 

Herr Marco Gilster ist unbekannten Aufenthaltes. Zum Zwecke 
der öffentlichen Bekanntmachung wird hiermit bekannt gege-
ben, dass das Schriftstück in der Finanzverwaltung, der 
 

 Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes,  
 Markt 1, 07937 Zeulenroda-Triebes, 
 Zimmer 25, Telefon 036628/48-132 
 

hinterlegt ist und nach vorheriger Terminvereinbarung eingese-
hen werden kann. Herr Marco Gilster wird aufgefordert, die 
Schriftstücke selbst oder durch einen bevollmächtigten Vertreter 
hier in Empfang zu nehmen. Das Schriftstück gilt gemäß § 1 
Abs. 1 ThürVwZVG i.V.m. § 10 VwZG als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Ge-
meinsamen Amtsblatt der Stadt Zeulenroda-Triebes und der 
Gemeinde Weißendorf zwei Wochen vergangen sind. 
 

Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung werden Fristen 
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. 
 

gez. Bergmann 
Bürgermeisterin 
 
 

Ende Amtlicher Teil Weißendorf 
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Nachrichten aus dem Rathaus 
 

 

Öffnungszeiten der Ämter und 
Einrichtungen der Stadt Zeulenroda-Triebes 

 

Stadtverwaltung 
Markt 1, 07937 Zeulenroda-Triebes 
Montag/Mittwoch/Freitag: geschlossen 
Dienstag:  09:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 16:00 Uhr 
Donnerstag: 09:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 18:00 Uhr 
 

Kontakt: 
E-Mail:  poststelle@zeulenroda-triebes.de 
Telefon: 036628/480 
Fax:  036628/97395 
 

Einwohnermeldeamt 
Markt 1, 07937 Zeulenroda-Triebes 
(Zugang über Eingang Sparkasse, Schuhgasse (barrierefrei)) 
Montag:  geschlossen 
Dienstag:  09:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr 
Mittwoch:  geschlossen 
Donnerstag: 09:00 - 12:00 Uhr  und 14:00 - 18:00 Uhr 
Freitag:  09:00 - 12:00 Uhr 
 

Samstag, 28.02.2026, 09:00 - 11:00 Uhr 
Samstag, 28.03.2026, 09:00 - 11:00 Uhr 
 

Kontakt: 
E-Mail:  ema@zeulenroda-triebes.de 
Telefon: 036628/48240 oder 48241 oder 48242 
Fax:  036628/48-243 
 

Standesamt 
Markt 1, 07937 Zeulenroda-Triebes 
Montag:  geschlossen 
Dienstag:  09:00 - 12:00 Uhr  und 14:00 - 16:00 Uhr 
Mittwoch:  geschlossen 
Donnerstag: 09:00 - 12:00 Uhr  und 14:00 - 18:00 Uhr 
Freitag:  09:00 - 12:00 Uhr 
 

Kontakt: 
E-Mail:  standesamt@zeulenroda-triebes.de 
Telefon: 036628/48250 
Fax:  036628/48251 
 

Stadtbibliothek Zeulenroda-Triebes 
Markt 8, 07937 Zeulenroda-Triebes 
Montag: 15:00 - 18:00 Uhr 
Dienstag/Donnerstag: 10:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 18:00 Uhr 
 

Samstag, 07.03.2026, 09:00 - 12:00 Uhr 
 

Kontakt: 
E-Mail:  bibliothek@zeulenroda-triebes.de 
Telefon: 036628/48214 (Ausleihe) oder 48412 (Büro) 
 

Zweigstelle Triebes 
Schäferstr. 2, 07950 Zeulenroda-Triebes/ OT Triebes 
Montag: 14:30 - 17:30 Uhr 
 

Kontakt: 
Telefon: 036622/837202 (während der Öffnungszeiten) 
 

Städtisches Museum 
Aumaische Straße 30/32, 07937 Zeulenroda-Triebes 
Montag/Dienstag:    geschlossen 
Mittwoch:      09:00 - 16:00 Uhr 
Donnerstag:     09:00 - 18:00 Uhr 
Freitag:      09:00 - 16:00 Uhr 
Sams-/Sonntag/Feiertag: 13:00 - 17:00 Uhr 
 

Kontakt: 
E-Mail:  museum@zeulenroda-triebes.de 
Telefon: 036628/64135 
 

Tourismuszentrum 
Bleichenweg 30,  
07937 Zeulenroda-Triebes 
Dienstag - Samstag: 10:00 - 15:00 Uhr 
Montag/Sonntag/Feiertag geschlossen 
 

Kontakt: 
E-Mail:  tourismus@zeulenroda-triebes.de 
Telefon: 036628/ 987064 und 987063 

Das Einwohnermeldeamt 
informiert in Sachen: 

„Straßenaktualisierung im Verwaltungsprogramm“ 
 

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner 
der Ortsteile Triebes und Mehla, 
 

in diesem Jahr findet in den Ortsteilen Triebes und Mehla eine 
Straßenaktualisierung innerhalb des Verwaltungsprogramms 
des Einwohnermeldeamtes statt. Sollte in Ihrem Dokument un-
ter der Bezeichnung „07950 Zeulenroda-Triebes“ der Zusatz 
„Triebes“, „Ortsteil Triebes“, „Mehla“ oder “Ortsteil Mehla“ auf-
geführt sein, bitten wir Sie, im Einwohnermeldeamt der Stadt 
Zeulenroda-Triebes vorzusprechen und Ihr Dokument aktuali-
sieren zu lassen. Sollten Sie die Online-Ausweisfunktion nutzen 
wollen, muss diese auch aktualisiert werden. 
 

Die Online-Ausweisfunktion im Personalausweis ermöglicht es 
Bürgern, sich sicher online zu identifizieren und Behördengänge 
oder Online-Dienste zu erledigen. 

 

Stadtfest 2026 - Aufruf zur Beteiligung 
von Vereinen aus Triebes 

 

Vom 28. bis 30. August 2026 findet das Stadtfest von Zeulen-
roda-Triebes statt. Als Veranstaltungsort ist der Jute-Park (nahe 
DISKA-Markt) in Triebes vorgesehen. 
 

Die Vorbereitungen haben begonnen. Wir möchten speziell den 
Vereinen aus Triebes die Gelegenheit geben, sich bis zum 
30. April 2026 mit einem eigenen Stand anzumelden. Das For-
mular dazu finden Sie auf der städtischen Homepage bei Kultur 
und Tourismus im Rider Stadtfest 2026. Nach Ablauf dieser Frist 
ist eine Bewerbung noch möglich, ein Standplatz kann allerdings 
nicht garantiert werden. Insgesamt achten wir grundsätzlich bei 
der Standvergabe darauf, dass bestimmte Sortimente nur ein-
malig oder in angemessener Anzahl platziert werden. 
 

Kontakt: Herr Bauer, E-Mail: a.bauer@zeulenroda-triebes.de. 

 

Einbruchdiebstahl im Tiergehege 
 

In der Nacht vom 20. auf den 21. Januar wurde im Tiergehege 
Zeulenroda eingebrochen. Die Täter brachen ein Schloss auf 
und drangen in eine der Volieren mit Ziervögeln ein. Dabei 
wurde ein Nymphen- und ein Barrabandsittich gestohlen. 
 

Einbruch und Diebstahl wurden angezeigt. Die Polizei ermittelt. 
 

Hinweise zu möglichen Tätern bitten wir der Polizei zu melden! 

 

Bilderausstellung „Lichtblicke“ im Rathaus 
 

Lightpainter aus Leidenschaft: Henryk Knieper 
 

Seit 3. Februar wird eine Bilderausstellung des Hobbyfotografen 
und Lightpainter Henryk Knieper im Rathaus gezeigt. Der Künst-
ler wohnt in Zeulenroda-Triebes 
und beschäftigt sich seit etwa 
15 Jahren mit Fotografie in digi-
taler Form. Fotografie mit Foto-
apparat und Drohne sind zur 
Umsetzung seiner „Lightpain-
ting“-Bilder notwendig. Durch 
Bewegungen mit Taschenlam-
pen oder anderen Lichtquellen werden Muster, Elemente oder 
Formen erzeugt. Diese ergeben in der Langzeitbelichtung fan-
tastische Fotos. Unter den Bildern sind viele regionale Bau-
werke und Orte, wie man sie noch nie gesehen hat. 
 

Zu sehen ist die Ausstellung bis 10. April im Rathaus Zeulenroda. 
Der Eintritt ist frei. Bitte nutzen Sie die Behördentage Dienstag 
und Donnerstag (Di 09:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00, Do 
09:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr) für Ihren Besuch. 

 

Kontakt Schiedsperson 
 

Die Schiedsperson der gemeinsamen Schiedsstelle der Stadt 
Zeulenroda-Triebes sowie der Gemeinden Langenwolschen-
dorf und Weißendorf, Herr Alexander Popp, ist ab sofort telefo-
nisch auch auf Festnetz zu erreichen. 
 

Tel: 036628/83836, Mobil: 0176/ 20349232 
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Aufruf 
 

zur Beantragung von Mitteln gemäß der Richtlinie 
zur Ausschüttung der Erlöse der ZTEE gGmbH 

 

Bis zum 31.03. muss der Antrag auf Zuschuss 2026 bei der 
Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes, Markt 1, 07937 Zeulen-
roda-Triebes, eingegangen sein! 
 

Förderfähig sind Maßnahmen und Projekte der steuerbegüns-
tigten Körperschaften und Körperschaften des öffentlichen 
Rechts mit folgenden Inhalten:  
 

Förderung  
- von Kunst und Kultur,  
- des Sports,  
- der Jugendhilfe u. Erziehung sowie der Volks- u. Berufsbildg.,  
- des Naturschutzes und der Landschaftspflege, - des traditio-

nellen Brauchtums, der Heimatpflege und der Heimatkunde,  
- von bürgerschaftl. Engagement zugunsten gemeinnütziger 

Zwecke.  
 

Keine steuerbegünstigten Körperschaften und Körperschaften 
des öffentlichen Rechts im Sinne dieser Richtlinie sind politische 
Parteien, Religionsgemeinschaften sowie überörtliche Ver-
bände und Vereinigungen.  
 

Zuwendungsfähig sind: 
- Kosten für die Vorbereitung und Durchführung der Maßnahme 

oder des Projektes,  
- Kosten für die Anschaffung bzw. Instandsetzung von Ausstat-

tungsgegenständen, Materialien oder Geräten. 
 

Der Antragsteller muss 
- Grundsätzlich seinen Sitz in der Stadt Zeulenroda-Triebes ha-

ben und allen Bürgern offen sein; 
- seinen gemeinnützigen Status durch eine Bescheinigung vom 

Finanzamt nachweisen können; 
- seine Aufgaben im Wesentlichen durch angemessene Mit-

gliedsbeiträge für Erwachsene, Kinder und Jugendliche sowie 
durch weitere eigene Einnahmen lösen. 

 

Zuschüsse werden nur gewährt, wenn 
- die Gesamtfinanzierung gesichert ist; 
- der finanzielle Eigenanteil des Antragstellers in angemesse-

nem Verhältnis zu seiner Finanzkraft und zum beantragten Zu-
schuss stehen (in der Regel mindestens 33 % der förderfähi-
gen Kosten); 

- der Antragsteller diese Richtlinie, insbesondere die Bewilli-
gungsbedingungen, anerkennt.  

 

Zu finden auf der städtischen Homepage: 
 

ZTEE-Förderrichtlinie 

www.zeulenroda-triebes.de → Bürger & Rathaus → Bürgerser-

vice → Ortsrecht → Kultur, Sport, Jugend und Soziales  
 

Antragsformular 

www.zeulenroda-triebes.de → Bürger & Rathaus → Bürgerser-

vice → Formulare → Bürgermeisteramt  
 

Ein Rechtsanspruch auf Förderung nach dieser Richtlinie 
besteht nicht. 
 
 

Bürgerinformationskanal 
 

Erfahren Sie neueste Informationen über das aktuelle Gesche-
hen in Zeulenroda-Triebes oder über Veranstaltungen auf dem 
WhatsApp-Kanal der Stadtverwaltung. Scannen Sie untenste-
henden Link und folgen Sie der Stadtverwaltung. 
 

 

 

Informationen anderer 

Behörden und Institutionen 
 

 

Information über den 
geplanten Transport 
von Hilfsmitteln zur Er-
richtung einer Höchst-
spannungskabelanlage 
gemäß § 48a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) 
für das Projekt SuedOstLink (Bundesbedarfsplange-
setz (BBPlG Vorhaben 5 u. 5a) in Zeulenroda-Triebes 
 

A. Vorhaben 
Das Projekt SuedOstLink ist eine geplante Leitung zur Höchst-
spannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ). Sie verbindet den 
Netzverknüpfungspunkt Wolmirstedt bei Magdeburg mit dem 
Netzverknüpfungspunkt Isar bei Landshut. Vorhabenträger für 
den nördlichen Teil des Projekts ist die 50Hertz Transmission 
GmbH (im Folgenden „50Hertz“). Der SuedOstLink besteht aus 
zwei im Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) vom 16.07.2024 ge-
nannten Vorhaben Nr. 5 und 5a. Der Planfeststellungsbeschluss 
für Abschnitt B des SuedOstLinks wurde im Dezember 2024 
durch die Bundesnetzagentur als zuständige Genehmigungsbe-
hörde gefasst. Einen Überblick zum Projekt SuedOstLink finden 
Sie auf der Internetseite zum Vorhaben unter 
www.50hertz.com/suedostlink 
 

B. Baudurchführung 
Im Rahmen der Bauaktivitäten für die Vorhaben Nr. 5 und 5a ist 
der Transport von Hilfsmitteln für die Errichtung der Leitungsver-
bindung erforderlich. 50Hertz kündigt mit dieser An-zeige an, die 
in Anlage 1 aufgeführten Flächen selbst oder durch beauftragte 
Unternehmen für den Transport von Hilfsmitteln für die Errich-
tung von Stromnetzen in Anspruch zu nehmen. 
 

Die Inanspruchnahme der Flurstücke umfasst sowohl den 
Transport von Gerätetechnik, den Transport von Stückgut sowie 
weitere überschwenkte Flächen. Hinzu kommen Transporte, die 
zur Versorgung der Baustelle und für Auf- und Abbau sämtlicher 
benötigter Betriebsmittel dienen. Bei bestehender Notwendig-
keit werden Wege und Zufahrten entsprechend ihrer Beanspru-
chung erstellt/ertüchtigt. Sollten trotz aller Sorgfalt Schäden an 
Wegen nicht vermieden werden können, werden diese nach Ab-
schluss der Baumaßnahme reguliert. 
 

Bei der Maßnahme wird zudem explizit darauf geachtet, etwaige 
Beeinträchtigungen der betroffenen Bewirtschaftung so gering 
wie möglich zu halten. 50Hertz ist gesetzlich dazu verpflichtet, 
nach dem letzten Transport einen dem ursprünglichen im We-
sentlichen gleichartigen Zustand des Grundstücks wiederherzu-
stellen. Sollte es trotz aller Vorsicht zu Flur- und/oder Aufwuchs-
schäden kommen, werden dem Pächter/Nutzungsberechtigten 
die entstandenen Schäden durch 50Hertz in voller Höhe ersetzt. 
Sind Entschädigungen erforderlich, so richten sich diese nach 
den aktuellen Entschädigungsrichtsätzen der Landesbauern-
verbände. Weitergehende gesetzliche Ansprüche bleiben unbe-
rührt. 
 

Zeitraum 
Die Transportmaßnahmen beginnen voraussichtlich ab März 
2026 und enden spätestens im September 2026. Der zeitliche 
Ablauf hängt dabei von äußeren Umständen ab, zum Beispiel 
von örtlichen Gegebenheiten sowie den Boden- und Witterungs-
verhältnissen. 
 

Beauftragte Firmen 
Die Baudurchführung erfolgt durch die durch 50Hertz beauf-
tragte Firma Grünland GmbH. Vermessungsarbeiten werden 
durch die TRIGIS GeoServices GmbH baubegleitend durchge-
führt. Änderungen bei den ausführenden Firmen bleiben aus-
drücklich vorbehalten. 
 

C. Gesetzesgrundlage 
Die Berechtigung zur Durchführung des Transportes über das/die 

betroffene/n Grundstück/e folgt unmittelbar aus § 48a in Verbin-
dung mit § 44 EnWG, ohne dass es insoweit Mitwirkungs-hand-
lungen oder einer Zustimmung des Eigentümers, bzw. des sons-

http://www.zeulenroda-triebes.de/
http://www.zeulenroda-triebes.de/
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tigen Nutzungsberechtigten bedarf. Wir weisen darauf hin, dass 
Sie gesetzlich zur Duldung der Inanspruchnahme der Teilflächen 

bei Transporten im Zusammenhang mit der Errichtung von 
Stromnetzen verpflichtet sind. Die Duldungspflicht erstreckt sich 
auch auf die Ertüchtigung des Grundstücks für die Überfahrt und 
Überschwenkung. Im Falle der Verweigerung der Duldung, kann 
auf Antrag von 50Hertz die zuständige Enteignungsbehörde die 
Duldung der Transporte anordnen und deren Vollstreckung - so-
weit erforderlich - zwangsweise gegen Sie durchgesetzt werden 
kann. Voraussetzung der Duldungspflicht ist, dass der Vorha-
benträger die beabsichtigte Inanspruchnahme des Grundstücks 
für Transporte dem Eigentümer oder sonstigen Nutzungsbe-
rechtigten mindestens zwei Wochen vor dem vorgesehenen 
Zeitpunkt bekannt gibt. Dieser Vorabankündigungspflicht der In-
anspruchnahme des Grundstücks für Transporte kommt 
50Hertz mit dieser öffentlichen Bekannt-machung nach. 
 

Mit Ablauf einer Zwei-Wochen-Frist sind Eigentümer und sons-
tige Betroffene gesetzlich verpflichtet, die angekündigte Inan-
spruchnahme des Grundstücks für Transporte zu dulden. 
 

D. Ansprechpartner/-in für Ihre Fragen 
Für Fragen zu fachlichen Themen und der Nutzung der Flächen 
stehen die Fachkoordinatoren Wegerecht zur Verfügung. 
Telefon: +49 (0)36602 / 141 - 44, E-Mail: sol@trigis.de 
 

Ansprechpartner für allgemeine Anfragen zum Vorhaben ist 
Karsten Kramer. Telefon: +49 (0)30 5150 - 5162,  
E-Mail: Karsten.Kramer_ext@50hertz.com 
 

Anlage 1 Flurstücksliste (Baudurchführung) 
 

Zeitraum der Transportmaßnahmen 
März 2026 - September 2026 
 

Gemeinde Gemarkung Flur Flurstück 
Zeulenroda-Triebes Bernsgrün 14 476/1 

 
 

Versichertenberatung 
Deutsche Rentenversicherung Bund 

 

Herr Klamuth bietet als ehrenamtlicher Versicherungsberater der 
Deutschen Rentenversicherung Beratungstermine zu Fragen 
rund um die Rente, Aufnahme von Rentenanträgen und Kon-
toklärungsanträgen an. Die Beratungen finden in den Räumlich-
keiten der Vogtlandwerke gGmbH (Weißendorfer Str. 6, 07937 
Zeulenroda-Triebes - gegenüber Autohaus Rußler) statt. Bei In-
teresse bitten wir Sie, vorher einen Termin für nachfolgende 
Tage zu vereinbaren: 
Donnerstag, 26.03., 28.05., 27.08., 24.09., 26.11.2026 
 

Kontakt: versichertenberater-klamuth@t-online.de 
   Tel: 036628 / 83201 
 
 

 

Wirtschaftsnachrichten 
 

 

ad hoc immobilien GmbH eröffnet Servicebüro 
 

Mit dem Jahreswechsel hat die ad hoc immobilien GmbH die 
Verwaltung von insgesamt 400 Mieteinheiten der Wohnungs-
baugesellschaft Vogtland mbh, u. a. in Zeulenroda-Triebes und 
Auma-Weidatal, übernommen. Ziel der ad hoc immobilien 
GmbH sind kurze Wege und eine direkte Kommunikation zwi-
schen Mieter und Verwalter. Aus diesem Grund wurde am 
01.02.2026 im Beisein unserer Bürgermeisterin in der Greizer 
Straße 84 in Zeulenroda-Triebes ein Servicebüro eröffnet. 
 

 
 

Frau Claudia Spreer (Bildmitte) ist die persönliche Ansprechpartnerin für 
die betreffenden Mieterinnen und Mieter.  Foto: Marty Lauchart 

 

Nachrichten aus den Ortsteilen 
 

 

OT Arnsgrün/ Eubenberg 
 

Die Feuerwehr Arnsgrün sagt Danke! 
 

Vom 10.03. bis 29.11.2025 lief die Aktion „Vereinsspende“ von 
Netto Marken-Discount. Zu Beginn des Aktionszeitraumes 
konnten sich Vereine bei Netto bewerben, um Spendenpartner 
zu werden. Wir wurden Spendenpartner in den Netto-Filialen 
Pausa, Mühltroff und Schleiz. In der viermonatigen Spenden-
phase konnten Netto-Kundinnen und Kunden an der Kasse ih-
ren Zahlbetrag aufrunden oder ihren Pfand zu unseren Gunsten 
spenden. An vier Tagen wurde der gespendete Betrag von Netto 
verdoppelt. Am Ende der Aktion durften wir uns über einen 
Spendenbetrag von knapp 285€ freuen. 
 

Der Feuerwehrverein Arnsgrün/Eubenberg e.V. bedankt sich 
bei allen fleißigen Voterinnen und Votern, Spenderinnen und 
Spendern und der Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG. 
 

Der Vorstand 
 

16. Arnsgrüner Tannenbaumverbrennen 
 

Am Samstag, dem 24. Januar 2026, veranstaltete der Feuer-
wehrverein Arnsgrün/Eubenberg e.V. bereits zum 16. Mal das 
traditionelle Tannenbaumverbrennen im Ortskern. An diesem 
Nachmittag spendeten 39 ausgediente Weihnachtsbäume den 
Besuchern wohlige Wärme. Der Feuerwehrverein sorgte für das 
leibliche Wohl.  
 

Der Vorstand bedankt sich bei allen beteiligten Helferinnen und 
Helfern sowie allen Gästen und Holzspendern, die den Jahres-
auftakt zu einer gelungenen Veranstaltung werden ließen. 
 

Erfolg bei Geländespielen 
 

Am 31. Januar 2026 nahm die Jugendfeuerwehr Arnsgrün am 
35. Geländespiel der Hilfsorganisationen rund um den Geraer 
Ortsteil Liebschwitz teil. Insgesamt starteten rund 450 Kinder 
und Jugendliche in 41 Mannschaften auf die knapp zehn Kilo-
meter lange Rundstrecke. Zehn Stationen waren zu absolvie-
ren. Die Stationen wurden durch die Freiwilligen Feuerwehren 
der Stadt Gera, das Technische Hilfswerk Ortsverband Gera, 
den ASB Regionalverband Ostthüringen e.V., die Polizeiinspek-
tion Gera und die Bundeswehr betreut. 
 

Respekt und Anerkennung gilt unserem Arnsgrüner Nach-
wuchs, der sich den 2. Platz unter 25 Mannschaften in der Al-
tersgruppe 14 bis 18 Jahre erarbeitete.  
 

Ein großes Dankeschön geht an alle Organisatoren, an die über 
100 Helferinnen und Helfer, an den ASB Gera und die Wehren 
aus Dobia und Triebes für die Bereitstellung ihrer Mannschafts-
fahrzeuge. 
 

Texte: Alexander Richter, Jugendwart 
 
 

OT Bernsgrün 
 

Einladung zur Versammlung der 
Jagdgenossenschaft Bernsgrün 

 

Zu der nichtöffentlichen Versammlung der Mitglieder der 
Jagdgenossenschaft Bernsgrün am Freitag, 20.03.2026, um 
19:00 Uhr, in den Versammlungsraum des Bürgerhauses 
„Zum Ross“ in Bernsgrün, ergeht hiermit an alle Eigentümer 
von Grundflächen, die zum Gemeinschaftsjagdbezirk Berns-
grün, Frotschau und Schönbrunn gehören, und auf denen die 
Jagd ausgeübt werden darf, eine recht herzliche Einladung. 
 

Tagesordnung und zu fassende Beschlüsse: 
 

1. Begrüßung und Feststellung Form und Frist der Ladung und 
der Tagesordnung 

2. Bericht des Jagdvorstandes 
3. Bericht des Kassenführers 
4. Bericht der Kassenprüfung 
5. Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers 
6. Beschluss über die Verwendung des Reinertrags der Jagd-

nutzung und den Zeitpunkt der Auszahlung  
7. Verschiedenes/Diskussion 
 anschließendes Jagdessen 

mailto:Karsten.Kramer_ext@50hertz.com
https://feuerwehr-arnsgruen.de/archive/3470
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Anmerkung: Bei Verhinderung kann sich der Jagdgenosse durch 

seinen Ehegatten, durch einen volljährigen Verwandten in gerader 
Linie, durch eine in seinem Dienst ständig beschäftigte, volljährige 
Person oder durch einen volljährigen, derselben Jagdgenossen-
schaft angehörenden Jagdgenossen vertreten lassen. Für die Ertei-
lung der Vollmacht an einen Jagdgenossen ist die schriftliche Form 
erforderlich. Da eine Erbengemeinschaft sich nur durch eine 
Stimme und entsprechender Fläche vertreten lassen kann, hat der 
Vertreter einer Erbengemeinschaft eine schriftliche Vollmacht aller 
Erben der Gemeinschaft vorzulegen. Für juristische Personen han-

deln ihre verfassungsmäßig berufenen Organe. Flächenänderun-
gen sind vor Beginn der Versammlung dem Vorstand durch Vorlage 
der Grundbuchauszüge anzuzeigen. 
 

Jagdgenossenschaft Bernsgrün 
 

Das Wandern ist nicht nur des Müllers Lust 
 

Blauer Himmel, Sonnenschein und leichte Plusgrade waren am 
18. Januar das ideale Wanderwetter für die 21. Bernsgrüner Fa-
milienwinterwanderung. Knapp 60 Wanderlustige nahmen die 
Einladung des Feuerwehrvereins Bernsgrün an und begaben 
sich auf die von Romy Anschütz und Sven Weiland ausge-
suchte, rund sieben Kilometer lange Strecke. Vom Feuerwehr-
haus führte die Wanderung Richtung Frotschau und im Verlauf 
zur ehemaligen Rennstrecke Arnsgrün. Dort wurde eine Rast 
eingelegt. Danach wanderten alle über den Buchberg zurück.  
 

Ein Dankeschön und Lob für die Organisation und Durchführung 
gab es am Ende verdientermaßen für den Feuerwehrverein. 
 

Helau & Halleluja - Gott liebt gute Laune 
 

„Heute soll es werden heiter und das Lächeln im Gesicht viel 
breiter. Gott ist auch ein Gott der Freude“. So begrüßte Pfarrer 
Gunnar Peukert kostümiert die über 50 Besucher zum zweiten 
Faschingsgottesdienst am 25. Januar in der Bernsgrüner Kir-
che. In seiner „Bütten“-Predigt berichtete er über Kalle, der eine 
Büttenrede halten soll, wozu ihm anfangs die Ideen fehlten. Erst 
als er von Haus zu Haus im Dorf unterwegs war, erinnerte er 
sich an Episoden der Einwohner. Kalles Büttenrede erntete stür-
mischen Applaus, genauso auch die von Pfarrer Peukert. Es 
gab darin immer einen Bezug zu Bibeltexten. Nach dem Gottes-
dienst ging es mit Livemusik vom Frankolonium Ensemble 
Auma weiter. Es wurde mitgesungen, getanzt und die Kids wa-
ren mit ihren Luftgitarren voll in Aktion dabei.  
 

Für die geschmückte Kirche sorgten dankenswerterweise Doris 
Tröger, Susann Neumeister, Kathrin Decker und Stefanie Gradl.  
 

Jahresrückblick der Bernsgrüner Landfrauen 
 

Auf ein ereignis- und erlebnisreiches Jahr 2025 blickten die 
Bernsgrüner Landfrauen zu ihrem ersten Treffen 2026 zurück. 
Mit Fotos ließen sie das alte Jahr Revue passieren. Die Schür-
zenparty, an den ersten Spielenachmittag, den Wandertag ins 
Museum Zeulenroda, die Ausfahrt nach Blockhausen, an das 
Sammeln von Socken für den Sockenweltrekord und den Vor-
trag von Frau Dr. Enks Hilfsprojekt in Malawi. Aber der Höhe-
punkt im Landfrauenjahr ist das Aufstellen der Osterkrone und 
weiterer Osterdekorationen. 2025 wurde dieser Kraftakt mit dem 
1. Platz im Osterkronenwettbewerb des Thüringer Landfrauen-
verbandes belohnt. Mit Beifall nahm die Ortslandfrauengruppe 
die Spende von Firma Liebmann Bau GmbH und Herrn Jochen 
Gräbner an. 
 

Texte: Gabriele Wetzel 
 
 

OT Dörtendorf 
 

Einladung zur nicht öffentlichen Versammlung 
der Mitglieder der Jagdgenossenschaft Dörtendorf 

 

Am Samstag, dem 21. März 2026, um 19:00 Uhr, werden hier-
mit alle Eigentümer von Grundflächen, die zum Gemeinschafts-
jagdbezirk Dörtendorf gehören, recht herzlich in das Dorfge-
meinschaftshaus Dörtendorf eingeladen. 
 

Tagesordnung und zu fassende Beschlüsse: 
 

1. Begrüßung und Feststellung von Form und Frist der Einla-
dung sowie der Tagesordnung 

2. Bericht des Jagdvorstandes 
3. Entlastung des Jagdvorstandes 

4. Bericht des Kassenführers und der Kassenprüfer 
5. Entlastung des Kassenführers 
6. Beschluss über die Verwendung des Reinertrages und den 

Auszahlungstermin 
7. Bericht des Jagdpächters 
8. Sonstiges 
 

Bei Verhinderung kann sich der Jagdgenosse durch seinen Ehegat-
ten, durch einen volljährigen Verwandten in gerader Linie, durch 
eine in seinem Dienst ständig beschäftigte, volljährige Person oder 

durch einen volljährigen, derselben Jagdgenossenschaft angehö-
renden Jagdgenossen vertreten lassen. Für die Erteilung der Voll-
macht an einen Jagdgenossen ist die schriftliche Form erforderlich. 
Da eine Erbengemeinschaft sich nur durch eine Stimme und ent-
sprechender Fläche vertreten lassen kann, hat der Vertreter einer 
Erbengemeinschaft eine schriftliche Vollmacht aller Erben der Ge-
meinschaft vorzulegen. Für juristische Personen handeln ihre ver-
fassungsmäßig berufenen Organe. Bei Flächenänderung innerhalb 
des letzten Jahres ist ein entsprechender Grundbuchauszug vorzu-

legen. 
 

A. Hegner / Jagdvorsteher 
 
 

OT Förthen 
 

Einladung Jagdgenossenschaft Förthen 
 

Hiermit wird recht herzlich zu der am Donnerstag, den 19.03. 
2026, um 19:00 Uhr, in der Gaststätte „Goldener Löwe“, in 
Pahren stattfindenden Jahreshauptversammlung, der Jagdge-
nossenschaft der Gemarkung Förthen, eingeladen. 
 

Tagesordnung: 
 

• Begrüßung durch den Vorstand mit Feststellung Frist und 

Form der Einladung 
• Kassenbericht 

• Entlastung des Vorstandes und Schatzmeisterin 

• Beschluss über die Verwendung des Reinertrages 

• Allgemeines / Diskussion 

• Gemütliches Zusammensein zum Jagdessen mit Partner/in 
 

Vorbehaltlich der Zustimmung zur Verwendung des Reinertra-
ges erfolgt die Auszahlung der Jagdpacht am Dienstag, den 
30. März 2026 im ehemaligen KONSUM in Förthen, in der Zeit 
von 19:00-20:00 Uhr. 
 

Anmerkung: Bei Verhinderung kann sich der Jagdgenosse durch 
seinen Ehegatten, durch einen volljährigen Verwandten gerader Li-
nie, durch eine in seinen Diensten ständig beschäftigte volljährige 
Person, oder durch einen volljährigen, derselben Jagdgenossen-
schaft angehörenden Jagdgenossen, vertreten lassen. Die Ertei-
lung der Vollmacht bedarf der Schriftform. Gleichzeitig werden die 
Jagdgenossen gebeten, eine Veränderung ihrer Besitzverhältnisse 
der Jagdgenossenschaft durch Vorlage des Grundbuchauszuges 
zur Kenntnis zu geben. 
 

Daßler, Michael Jagdvorstand, Franz, Waldemar Schriftführer 
 
 

OT Merkendorf-Silberfeld 
 

Einladung zur nicht öffentlichen Versammlung 
der Mitglieder der Jagdgenossenschaft 

Merkendorf-Silberfeld 
 

Am Freitag, dem 27.03.2026, um 19:00 Uhr, in das Vereins-
haus Merkendorf, werden hiermit alle Eigentümer von Grund-
flächen, die zum Gemeinschaftsjagdbezirk Merkendorf-Silber-
feld gehören, recht herzlich eingeladen. 
 

Tagesordnung und zu fassende Beschlüsse: 
 

1. Begrüßung und Feststellung von Form und Frist der Einla-
dung sowie der Tagesordnung  

2. Bericht des Jagdvorstandes  
3. Entlastung des Jagdvorstandes  
4. Bericht des Kassenführers und der Kassenprüfer  
5. Entlastung des Kassenführers  
6. Beschluss über die Verwendung des Reinertrages  
7. Bericht des Jagdpächters  
8. Abendessen  
 

Bei Verhinderung kann sich der Jagdgenosse durch seinen Ehegat-
ten, durch einen volljährigen Verwandten in gerader Linie, durch 
eine in seinem Dienst ständig beschäftigte, volljährige Person oder 
durch einen volljährigen, derselben Jagdgenossenschaft angehö-
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renden Jagdgenossen vertreten lassen. Für die Erteilung der Voll-

macht an einen Jagdgenossen ist die schriftliche Form erforderlich. 
Da eine Erbgemeinschaft sich nur durch eine Stimme und entspre-
chender Fläche vertreten lassen kann, hat der Vertreter einer Er-
bengemeinschaft eine schriftliche Vollmacht aller Erben der Ge-
meinschaft vorzulegen. Für juristische Personen handeln ihre ver-
fassungsgemäß berufenen Organe. Bei Flächenänderungen inner-
halb des letzten Jahres ist ein entsprechender Grundbuchauszug 
vorzulegen. 
 

Jagdvorstand, Merkendorf-Silberfeld 
 
 

OT Pahren-Stelzendorf 
 

Mitgliederversammlung der 
Jagdgenossenschaft Pahren-Stelzendorf 

 

Termin: Freitag, 13.03.2026 
Ort:  Gaststätte GOLDENER LÖWE in Pahren 
Beginn: 19:00 Uhr 
 

Tagesordnung: 
 

- Bericht des Vorstandes 
- Bericht des Kassenführers 
- Bericht der Kassenprüfer 
- Entlastung des Vorstandes 
- Beschlussfassung über die Verwendung des Reinertrages 
  der Jagdnutzung und Zeitpunkt der Ausschüttung 
- Bericht des Jagdpächters   
- Anfragen und Mitteilungen 
 

Alle Eigentümer bejagbarer Flächen in den Gemarkungen Pah-
ren und Stelzendorf sind dazu herzlich eingeladen. 
 

gez. Vorstand 
 
 

OT Piesigitz 
 

Einladung der Jagdgenossenschaft 
Piesigitz zur Jahreshauptversammlung 

 

Die Jagdgenossenschaft Piesigitz lädt am Samstag, 04. April 
2026, 19:00 Uhr, zur Jahreshauptversammlung in die ehe-
malige Saunagaststätte, Piesigitz Nr. 70, ein. 
 

Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung, Feststellung Form und Frist der Ladung und der 
Tagesordnung 

2. Bericht des Vorstandes 
3. Entlastung des Vorstandes 
4. Bericht des Kassenführers 
5. Entlastung des Kassenführers 
6. Bericht des Jagdpächters 
7. Beschluss Verwendung Reinertrag 
8. Haushaltsplan 2026 
9. Verschiedenes 
 

Bei Verhinderung kann sich der Jagdgenosse durch seinen Ehegat-
ten, durch einen volljährigen Verwandten in gerader Linie, durch 
eine in seinem Diensten ständig beschäftigte, volljährige Person 
oder durch einen volljährigen, derselben Jagdgenossenschaft an-
gehörenden Jagdgenossen vertreten lassen. Für die Erteilung der 
Vollmacht an einen Jagdgenossen ist die schriftliche Form erforder-
lich. Da eine Erbengemeinschaft sich nur durch eine Stimme und 
entsprechender Fläche vertreten lassen kann, hat der Vertreter ei-

ner Erbengemeinschaft eine schriftliche Vollmacht aller Erben der 
Gemeinschaft abzugeben. Für juristische Personen handeln ihre 
verfassungsmäßig berufenen Organe. 
 

gez. Wieland Schmutzler, Jagdvorsteher 
 
 

OT Pöllwitz 
 

Einladung Jagdgenossenschaft Pöllwitz 
 

Hiermit laden wir alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft 
Pöllwitz zur Jagdgenossenschaftsversammlung am Sonn-
abend, 18. April um 18:00 Uhr, in den Reußischen Hof in Pöll-
witz recht herzlich ein. 
 

Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung, Feststellung Form und Frist der Ladung und der 
Tagesordnung 

2. Abschluss Jagdjahr 2025/26, Bericht des Vorstandes 

3. Bericht des Kassenführers 
4. Bericht der Rechnungsprüfer 
5. Entlastung Kassenführers 
6. Entlastung des Vorstands 
7. Verwendung des Reinertrages 
8. Verschiedenes 
 

Im Anschluss an den offiziellen Teil der Versammlung findet das 
Jagdessen des Pächters statt. 
 

Die Versammlung ist nichtöffentlich und auf den Kreis der Jagdge-

nossen beschränkt. Bei Verhinderung kann sich der Jagdgenosse 
durch seinen Ehegatten, durch einen volljährigen Verwandten in ge-
rader Linie, durch eine in seinem Dienst ständig beschäftigte, voll-
jährige Person oder durch einen volljährigen, derselben Jagdgenos-
senschaft angehörenden Jagdgenossen vertreten lassen. Für die 
Erteilung der Vollmacht an einen Jagdgenossen ist die schriftliche 
Form erforderlich. Da eine Erbengemeinschaft sich nur durch eine 
Stimme und entsprechender Fläche vertreten lassen kann, hat der 
Vertreter einer Erbengemeinschaft eine schriftliche Vollmacht aller 
Erben der Gemeinschaft abzugeben. Für juristische Personen han-
deln ihre verfassungsmäßig berufenen Organe. Bei Flächenände-
rungen innerhalb des letzten Jahres ist ein entsprechender Grund-
buchauszug vorzulegen. 
 

R. Röder, Jagdvorsteher 
 

Jahreshauptversammlung Feuerwehr Pöllwitz 
 

Zur Jahreshauptversammlung am 24. Januar blickte die Feuer-
wehr Pöllwitz auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr zu-
rück. Der Feuerwehrverein konnte auf zahlreiche gut besuchte 
Veranstaltungen zurückschauen. Außerdem wurden aufgrund 
von Baumaßnahmen für den Anbau der Feuerwehr die zwei 
Raufen auf den Platz vor dem Feuerwehrgerätehaus am Teich 
umgestellt. Diese stellen eine weitere Bereicherung für das Dorf 
dar. Die aktive Wehr verzeichnete insgesamt 17 Einsätze. Dar-
über hinaus leisteten die Kameradinnen und Kameraden be-
achtliche 1.914 Stunden in Ausbildung, Lehrgängen und techni-
schen Diensten. Die Jugendfeuerwehr kam auf 817 Stunden. 
 

Emil Winterfeld & Lenny Distelmeier wurden zum Feuer-
wehrmannanwärter, Sara Domin & Andrea Krätzig zur Haupt-
feuerwehrfrau, Katja Schubert zur Oberlöschmeisterin und Va-
lentin Herbst zum Brandmeister befördert. Zudem wurden Man-
fred Neuparth für 60 Jahre und Johannes Müller für 70 Jahre 
geehrt. 
 

Wir bedanken uns bei allen Kameraden und Kameradinnen, 
Vereinsmitgliedern, Angehörigen, Helfern und der Stadt für die 
gute Unterstützung und Zusammenarbeit. 
 

Text: Schriftführung FFW Pöllwitz e.V. 
 
 

OT Triebes 
 

Einladung Jagdgenossenschaft Triebes 
 

Zur nichtöffentlichen Versammlung der Jagdgenossen-
schaft Triebes am Donnerstag, dem 26. März 2026, um 
19:00 Uhr, im Gasthaus „Kranich“, Kranich 1, 07950 Zeulen-
roda-Triebes ergeht hiermit an alle Eigentümer von bejagbaren 
Grundflächen, die zum Gemeinschaftsjagdbezirk Triebes gehö-
ren, eine herzliche Einladung. 
 

Tagesordnung 
 

1. Begrüßung und Feststellung von Form und Frist der Einla-
dung 

2. Bericht des Jagdvorstehers 
3. Bericht der Kassenführerin 
4. Diskussion 
5. Bericht der Kassenprüfer 
6. Abstimmung über die Entlastung von Kassenführerin und Vor-

stand für das Geschäftsjahr 2025/2026 
7. Beschluss über die Auszahlung des Anteils am Reinertrag der 

Jagdnutzung 
8. Bericht der Jagdpächter 
9. Verschiedenes 
 

Die Auszahlung des Anteils am Reinertrag der Jagdnutzung er-
folgt, vorbehaltlich des Beschlusses der Mitgliederversammlung, 
zum Versammlungstermin und am Freitag, dem 27. März 2026, 
von 17.00 bis 18.00 Uhr im o.g. Gasthaus „Kranich“. 
 

Bei Verhinderung ist die Vertretung durch Ehegatten, einen volljäh- 
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rigen Verwandten gerader Linie, eine im Dienst des Jagdgenossen 

ständig beschäftigte volljährige Person oder einen derselben Jagd-
genossenschaft angehörenden Jagdgenossen, möglich. Für die Er-
teilung einer Vollmacht ist die schriftliche Form erforderlich. Mitei-
gentümer eines zum Jagdbezirk gehörenden Grundstücks haben 
zusammen nur eine Stimme. Der abstimmende Miteigentümer gilt 
als Vertreter der anderen Mitberechtigten. Flächen- bzw. Eigentum-
sänderungen sind mit aktuellem Grundbuchauszug zur Versamm-
lung nachzuweisen. 
 

Egon Tischendorf, Jagdvorsteher 
 
 

OT Wolfshain 
 

Einladung zur nicht öffentlichen Versammlung der 
Mitglieder der Jagdgenossenschaft Wolfshain 

 

Am Freitag, dem 27. März 2026, um 19:00 Uhr, werden alle 
Eigentümer von Grundflächen, auf denen die Jagd ausgeübt 
werden darf, herzlich in das Dorfgemeinschaftshaus Wolfs-
hain eingeladen. 
 

Tagesordnung: 
 

1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Bericht des Jagdvorstehers 
3. Bericht des Kassenführers 
4. Bericht des Kassenprüfers 
5. Beschluss zur Entlastung des Vorstandes und des Kassen-

führers. 
6. Beschluss zur Bildung von Rücklagen 
7. Beschluss Auszahlung des Reinertrages 2024/2025 und 

2025/2026 
8. Verschiedenes 
 

Im Anschluss gibt es einen kleinen Imbiss. 
 

Bei Verhinderung kann sich jeder Jagdgenosse vertreten lassen. 
Für die Erteilung der Vollmacht ist die schriftliche Form erforderlich. 

Besitzerwechsel und Flächenänderungen sind durch Vorlage der 
Grundbuchauszüge anzuzeigen. 
 

Wuckelt, Jagdvorsteher 
 
 

OT Zadelsdorf 
 

Skatturnier des Feuerwehrvereins 
 

Der Feuerwehrverein Zadelsdorf lädt am Freitag, 27.02., um 
18:00 Uhr in den Gemeindesaal Zadelsdorf zum Skatturnier. 
 
 

 

Feuerwehrnachrichten 
 

 

Feuerwehrnachrichten 
der FFW Zeulenroda-Triebes 

 

Einsatzgeschehen 
 

Die Gesamtübersicht der Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr 
der Stadt Zeulenroda-Triebes befindet sich im Internet unter: 
 

http://www.fwzt.de/einsaetze.html 
 

Einsätze und Informationen zur Stützpunktfeuerwehr Zeulen-
roda auch bei www.facebook.com unter „Stützpunktfeuerwehr 
Zeulenroda“. 
 

Statistik 
 

Im Zeitraum vom 01.01. bis 31.01.26 absolvierte die Freiwillige 
Feuerwehr der Stadt Zeulenroda-Triebes folgende Einsätze: 
 

Gesamteinsätze:   26 
 

Hilfeleistungseinsätze: 13 
 

Brandeinsätze:   10 
 

Einsatzübungen:     3 
 

Eisdecke zu dünn: Zwei Kinder 
brechen in der Talsperre Zeulenroda ein 

 

Zwei Kinder betraten am 31.01.2026 das Eis der Talsperre am 
Alaunwerk und liefen in Richtung der Mitte des künstlichen 
Sees. Auf halber Strecke gab das Eis plötzlich nach, die beiden 
Jungs brachen ein. Wie die Stützpunktfeuerwehr Zeulenroda-

Triebes mitteilte, ereignete sich der Notfall gegen 15:00 Uhr. 
„Besucher einer Veranstaltung auf der gegenüberliegenden 
Uferseite hatten die Kinder beobachtet und alarmierten uns so-
fort“, so Einsatzleiter Christian Komorowski. Mit einem Großauf-
gebot rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus, um 
die Kinder aus der Talsperre zu bergen. Beim Eintreffen kamen 
ihnen die beiden Jungs entgegen. „Sie konnten sich Gott sei 
Dank selbstständig zurück auf das Eis retten. Die beiden hatten 
unglaubliches Glück“, so Komorowski. 
 

Die Bürgermeisterin von Zeulenroda-Triebes, Heike Bergmann 
(parteilos), wandte sich angesichts des Vorfalls mit einem Appell 
an die Bevölkerung: „Bitte verzichten Sie darauf, unsere Tal-
sperre zu betreten. Sie gefährden nicht nur Ihr Leben, son-
dern auch das unserer Kameradinnen und Kameraden der 
Feuerwehr.“ 
 

Vorankündigung dienstlicher Veranstaltungen 
der Jugendfeuerwehr Zeulenroda-Triebes 

 

Jugendfeuerwehr Zeulenroda  
 

03.03., 16:45 - 18:15 Uhr - Ausleuchten einer Einsatzstelle 
 

10.03., 16:45 - 18:15 Uhr - Gefahren an der Einsatzstelle 
 

17.03., 16:45 - 18:15 Uhr - Verbrennungslehre 
 

24.03., 16:45 - 18:15 Uhr - PSA 
 

Treffpunkt: Feuerwehrgerätehaus Zeulenroda, Meistersweg 7 
 

Jugendfeuerwehr Pöllwitz 
 

13.03., 17:00 - 18:30 Uhr - Powermoon/Stromerzeuger 
 

27.03., 17:00 - 18:30 Uhr - Kartenkunde 
 

Treffpunkt: Feuerwehrgerätehaus Pöllwitz 
 

Jugendfeuerwehr Bernsgrün 
 

13.03., 17:00 - 18:30 Uhr - Einsatztaktik / Planspiel 
 

27.03., 17:00 - 18:30 Uhr - FwDV 3 
 

Treffpunkt: Feuerwehrgerätehaus Bernsgrün 
 

Jugendfeuerwehr Triebes 
 

05.03., 16:30 - 18:00 Uhr - FwDV 3 
 

19.03., 16:30 - 18:00 Uhr - FwDV 3 
 

Treffpunkt: Feuerwehrgerätehaus Triebes 
 

Jugendfeuerwehr Arnsgrün 
 

03.03,. 17:00 - 18:30 Uhr - Umgang mit dem Feuerlöscher 
 

Treffpunkt: Feuerwehrgerätehaus Arnsgrün 
 

Kontakt Stadtjugendwart: 
 

036628/48-240 oder c.komorowski@zeulenroda-triebes.de 
 

Christian Komorowski 
Stadtjugendfeuerwehrwart 
 
 

 

Städtepartnerschaften 
 

 

Neujahrsempfang in 
Partnerstadt Giengen an der Brenz 

 

Am Nachmittag des 11. Januar war Bürgermeisterin Heike Berg-
mann Gast des Neujahrsempfangs der Partnerstadt Giengen. 
Sie nutzte die Gelegenheit, um mit dem Giengener Oberbürger-
meister Dieter Henle sowie anderen Stadtvertretern über ge-
meinsame zukünftige Projekte zu sprechen und aktuelle kom-
munalpolitische Probleme zu diskutieren. 
 

 

http://www.facebook.com/
https://fwzt.de/?page_id=11
https://fwzt.de/?page_id=11
https://www.bio-seehotel-zeulenroda.de/
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Das Standesamt informiert 
 

 

Standesamtliche Nachrichten 
 

(Die Veröffentlichung erfolgt auf Wunsch der 
Angehörigen bzw. der betreffenden Bürger) 

 

Verstorben sind: 
 

08.01.2026 
Bärbel Siara, geb. John 
Zeulenroda-Triebes, 85 Jahre 
 

11.01.2026 
Brigitte Schmidt, geb. Hinz 
Zeulenroda-Triebes, 90 Jahre 
 

13.01.2026 
Gisela Kunke, geb. Herlich 
Zeulenroda-Triebes, 85 Jahre 
 

21.01.2026 
Heinrich Grosser 
Zeulenroda-Triebes, 84 Jahre 
 

22.01.2026 
Rosemarie Schwender, geb. Hessel 
Zeulenroda-Triebes, 88 Jahre 
 

23.01.2026 
Kathrin Riese 
Zeulenroda-Triebes, 50 Jahre 
 

23.01.2026 
Sonja Granso, geb. Wagner 
Pöllwitz, Zeulenroda-Triebes, 93 Jahre  
 

24.01.2026 
Brunhilde Knieper, geb. Gatz 
Zeulenroda-Triebes, 89 Jahre 
 

26.01.2026 
Bärbel Drescher, geb. Rudolph 
Zeulenroda-Triebes, 64 Jahre 
 

28.01.2026 
Günter Walther 
Zeulenroda-Triebes, 97 Jahre 
 

31.01.2026 
Erich Scholz 
Triebes, Zeulenroda-Triebes, 93 Jahre 
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Traueranzeigen, Danksagungen 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

Traueranzeigen, Danksagungen, 
Jahresgedenken und Nachrufanzeigen 

 
 

Tel. 036622/79056  ●  druckerei@schwolow.eu 
 
 

Anzeigenschluss für die März-Ausgabe 
ist am Freitag, 6.03.2026 
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Nachruf 
 

In stiller Trauer nehmen wir Abschied 

von unserem ehemaligen Chef und Kollegen 
 

Herrn Udo Gerstenberger 
 

der im Alter von 79 Jahren verstorben ist. 
 

Wir behalten ihn als langjährigen Vorgesetzten und 

geschätzten Mitarbeiter in dankbarer Erinnerung. 
 

Er zeichnete sich in unserem Unternehmen durch 

sein großes Engagement und Zuverlässigkeit aus. 
 

Unser Mitgefühl gehört seiner Familie 

und den Angehörigen. 
 

Im Namen der Werkleitung und 

aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Zeulenroda 
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Traueranzeigen, Danksagungen, 
Jahresgedenken und Nachrufanzeigen 

 
 

Anzeigenannahme: 
 

Tel. 036622/79056  ●  druckerei@schwolow.eu 
 
 

Anzeigenschluss für die März-Ausgabe ist am Freitag, 6.03.2026 
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Neues aus Kinder- 

einrichtungen und Schulen 
 

 

DRK-Kita „Die kleinen Strolche“ OT Triebes 
 

Winterspaß und närrische Abenteuer 
 

Endlich konnten wir Kinder wieder im Schnee toben. Frau Holle 
meinte es in diesem Winter gut mit uns, also wurden schnell 
Schneerutscher hervorgeholt & wir stürzten uns ins Getümmel 
einer Schneeballschlacht. Auch Schneemänner entstanden in 
unserem Garten. 
 

Über eine besondere Unterstützung durften wir uns Anfang Feb-
ruar freuen: Die teilnehmenden Vereine der Triebeser Wald-
weihnacht überreichten uns eine großzügige Spende. Dafür 
möchten wir uns noch einmal herzlich bedanken. 
 

Am 17.02.26 feierten wir Fasching. In coolen Kostümen spielten 
& tanzten wir ausgelassen durch unser Haus. Aus unserem 
Schlachtruf „Triebes Helau“ wurde dann „Leim bleibt Leim“, als 
das Prinzenpaar vom HCV bei uns eintraf. Zusammen tanzten 
wir mit ihnen zu „Laurentia“. Wir bedanken uns herzlich beim 
HCV, der sich jedes Jahr für uns Zeit nimmt. Ein großes Danke-
schön gilt auch allen Triebesern für die Leckereien zu unserem 
Rosenmontagsumzug. Diese schöne Tradition möchten wir 
gern mit Ihrer Hilfe aufrechterhalten. Triebes Helau - und bis 
bald sagen die kleinen und großen Strolche! 
 

Text: S. Wetzel 
 
 

Kneipp-Kita „Frohe Zukunft“ ST Zeulenroda 
 

Zauber im Garten 
 

Die Kinder unserer Kita verwandelten bei diesen frostigen Tem-
peraturen ihren Garten in eine Eisgalerie mit wunderschönen 
Kunstwerken. Wenn Frost, Wasser, Glitzer und Naturmateria-
lien zusammenkommen, entstehen tolle Eisbilder. Die Kunst-
werke aus Eis sind vergänglich, das wissen die Kinder, doch ge-
nau darin liegt der Zauber. Die Kunstwerke laden zum Staunen 
und Experimentieren ein!   
 
 

Kita „Sonnenschein“ Zeulenroda 
 

Winterolympiade begeistert kleine Sportler 
 

Der erste Schnee des Jahres verwandelte unsere Kita in eine 
fröhliche Winterlandschaft und bot den perfekten Anlass für eine 
besondere Aktion: eine Winterolympiade für alle Kinder. Mit viel 
Begeisterung, Bewegung und Lachen verbrachten die Kinder 
gemeinsam mit den Erzieherinnen und Erziehern einen unver-
gesslichen Vormittag im Schnee. An verschiedenen Stationen 
konnten die kleinen Wintersportler ihr Können zeigen. Beim 
Wettrutschen mit Poporutschern ging es schwungvoll den Hügel 
hinunter, beim Schlittenslalom waren Geschick und Koordina-
tion gefragt. Großen Spaß hatten die Kinder auch beim Schnee-
ballweitwurf, Kegelumwerfen mit Eiskugeln sowie Dosenwerfen 
mit Schneebällen. Dabei stand ganz im Sinne des olympischen 
Gedankens die Freude an der Teilnahme im Vordergrund. Ein 
besonderes Highlight war das Maskottchen der Winterolympi-
ade: ein großer Eisbär, der die Kinder anfeuerte und für strah-
lende Gesichter sorgte. Zum Abschluss erhielt jedes Kind eine 
Urkunde und konnte sich bei warmem Kinderpunsch aufwär-
men. Die Winterolympiade zeigte, wie viel Freude Bewegung an 
der frischen Luft bereiten kann - besonders im ersten Schnee. 
 
 

 

 

Bibliothek und Museum 
 

 

Bibliotheksnachrichten 
 

Sanierung der Bibliothek abgeschlossen 
 

Anfang des Jahres wurde die Umgestaltung der Bibliothek ab-
geschlossen. Im Juli 2022 begannen die Planungen für die Re-
novierung der Räume der Kinderbibliothek und des Sachbuch-
bereichs. 2023 wurde der Bereich für Kindergartenkinder und 
Grundschüler neugestaltet. 2024 folgte die Jugendbibliothek 
und 2025 der Bereich Sachbücher. 
 

Alle Räume wurden mit neuem Fußbodenbelag ausgestattet, 
die Beleuchtung modernisiert und Malerarbeiten durchgeführt. 
Die Holzregale wurden 
durch ein modernes Re-
galsystem mit verstellba-
ren Böden ersetzt. Kleine 
Tische, gemütliche 
Stühle und Sitzsäcke 
wurden angeschafft. 
Durch die Renovierung 
der Räume konnte die 
Aufenthaltsqualität verbessert werden. 
 

Die Kosten für die Inneneinrichtung betrugen 65.190 Euro. Die 
Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes übernahm 45.190 Euro, 
der Freistaat Thüringen trug 20.000 Euro für die Anschaffung 
der Ausstattung bei. Weitere 17.484 Euro investierte die Stadt-
verwaltung Zeulenroda-Triebes in Handwerkerleistungen. 
 

Der Förderverein spendierte für die Wandgestaltung 640 Euro. 
Beteiligte Firmen waren Trockenbau Sören Feustel, Parkett- 
und Fußbodenleger Ronny Kühn, Elektro Pönicke, Malerwerk-
statt Jens Gran, Werbung Zeulenroda A. Ebner sowie der Bau-
hof der Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes.  
 

* * * 
Jeweils am letzten Mittwoch eines Monats um 16:00 Uhr lädt 
Lese-Eule Fritzi zur Vorlesestunde für 3- bis 6-jährige ein. 
 

Die nächsten Termine sind: Mittwoch, 25.02. und 25.03.26 
 

Lasst euch überraschen, was Fritzi für eine Geschichte für euch 
ausgesucht hat. Im Anschluss können Eltern/Großeltern ge-
meinsam mit den Kindern in der Bibliothek stöbern und auch 
Medien ausleihen.  
Das Angebot ist kostenlos! Eine Voranmeldung ist erwünscht. 
 

* * * 
Haben Sie schon einmal probiert, ob eMedien für Sie in Frage 
kommen? Digital lesen hat Vorteile: Viele Bücher ganz handlich 
immer dabei, lesen im Dunkeln, automatische Rückgabe der 
Medien, keine Säumnisgebühren, umweltfreundlich. Die On-
leihe über das ThueBIBNet bietet Ihnen rund um die Uhr Zu-
griff auf über 86.000 eMedien für Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene. Das Angebot steht allen angemeldeten Biblio-
thekskunden völlig kostenlos zur Verfügung! 
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Bibliothek oder 
unter dem Link:  https://www.onleihe.de/thuebibnet 
 

Die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek finden 
Sie im Abschnitt „Nachrichten aus dem Rathaus“. 

 
 

Neues aus dem 
Städtischen Museum Zeulenroda 

 

Aktuelle Sonderausstellung: 
 

Danielle Telle: Vom Dunkel ins Licht. 
 

Impressionistische Malerei aus Zeulenroda 
15. Februar - 16. August 2026 

 

Im Zentrum der aktuellen Sonderausstellung stehen diesmal die 
Werke der Künstlerin Danielle Telle. Die Ausstellerin ist als Me-
diengestalterin und freischaffende Künstlerin in Zeulenroda tä-
tig. Über ihre Kunst sagt sie selbst: „Meine künstlerische Arbeit 
umfasst vor allem Acrylmalerei auf Leinwand. Darüber hinaus 
nutze ich Pastelle, Ölpastelle, Buntstifte und Fineliner, um mei-
nen Bildern Ausdruck und Tiefe zu verleihen. Meine Kunst soll 
mehr sein als Dekoration. Sie soll inspirieren, den Blick wieder 
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auf das Positive zu richten, liebevoller mit sich selbst umzuge-
hen und wieder mehr Leichtigkeit ins eigene Leben einzuladen. 
Meine Werke verstehe ich als visuelle Erinnerung, die das Un-
terbewusstsein berühren - jeden Tag aufs Neue.“ Diese Ausstel-
lung dokumentiert meine Entwicklung als autodidaktische 
Künstlerin und als Mensch in den vergangenen 15 Jahren. 
 

Neuer Vortrag zur Stadtgeschichte: Zeulenrodaer 
 

Straßennamen - Die Geschichten dahinter 
 

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wo die Zeulenrodaer Stra-
ßennamen ihren Ursprung haben? Ob Haardtstraße, Grünler-
straße, Speichergasse oder Untere und Obere Höhlerreihe - hin-
ter jeder dieser Bezeichnungen verbirgt sich eine eigene Ge-
schichte. Und welche Straßen wechselten in der Vergangenheit 
- je nach politischer Großwetterlage - mehrfach den Namen? 
Diesen und weiteren Fragen geht Museumsleiter Dr. Christian 
Sobeck auf den Grund. In dem reich illustrierten Vortrag soll au-
ßerdem geklärt werden, wo prominente Töchter und Söhne der 
Stadt zu Hause waren. 
 

Der Förderverein des Städtischen Museums Zeulenroda über-
nimmt an diesem Abend den Getränkeverkauf. 
 

Wann:  Freitag, 27. März 2026 
Wo:  Städtisches Museum Zeulenroda  
Beginn: 19:00 Uhr 
Eintritt:  10,00 € 
 

Die Karten zu dieser Veranstaltung sind ausschließlich im Vor-
verkauf im Städtischen Museum Zeulenroda erhältlich. Vorbe-
stellte Karten sind bitte bis zum 22. März 2026 abzuholen.  
 

Die Öffnungszeiten des Städtischen Museums finden 
Sie im Abschnitt „Nachrichten aus dem Rathaus“. 

 
 

Vereine und Verbände 

informieren 
 

 

TSV Zeulenroda 
 

44. Talsperrenlauf - Läufst du mit mir ums Meer? 
 

So philosophisch diese Frage klingt, so idyllisch ist die Strecke 
des 44. Track meets Trail Talsperrenlaufs am Zeulenrodaer 
Meer. Am Samstag, den 25. April 2026, begeben sich Laufbe-
geisterte und Walker an den Start, um gemeinsam über acht 
oder 24 Kilometer rund ums Zeulenrodaer Meer zu laufen. 
 

Vorjahressiegerin Josie Hofmann steht dabei besonders im Fo-
kus. Sie gewann die Auflage im letzten Jahr und startet bereits 
in der kommenden Woche bei den Olympischen Spielen. In die-
sem Jahr führt die Strecke über abwechslungsreiche Trailstre-
cken. Start- und Zielpunkt ist das Waldstadion des TSV Zeulen-
roda e.V., von wo aus Teilnehmende auf naturbelassenen We-
gen durch Wald, entlang des Wassers und über anspruchsvolle 
Passsagen geführt werden. 
 

Die Strecke fordert nicht nur Ausdauer, sondern auch Kondition. 
Mit rund 138 Höhenmetern auf der kurzen Route und 360 Hö-
henmetern auf der langen Distanz sind durchaus Kletterqualitä-
ten gefragt. Gleichzeitig lädt die beeindruckende Naturkulisse 
dazu ein, kurz innezuhalten und Wasser, Flora und Fauna zu 
bestaunen. Eine Herausforderung, bei der man aufpassen 
muss, nicht stehen zu bleiben.  
 

Ob als aktive Teilnehmende oder als Zuschauer: Der TSV Zeu-
lenroda e.V. freut sich darauf, gemeinsam wieder ums Zeulen-
rodaer Meer zu laufen! Getreu dem Motto #laufmeer zusammen! 
 

Text: TSV Zeulenroda 
 

Anmeldung unter: www.tsv-zeulenroda.de 
 
 

DRK Kreisverband 
 

Kleiderspenden: Bitte mit Rücksicht und Respekt 
 

Die Kleiderkammer „Stöberstübchen“ des DRK Kreisverband 
Landkreis Greiz e. V. in der Greizer Straße 46, Zeulenroda-Trie-
bes, lebt davon, dass Menschen füreinander da sind. Viele en-
gagierte Helfer*innen investieren dort ehrenamtlich ihre Kraft 
und Zeit, um Bedürftige mit gut erhaltener Kleidung zu unterstüt-

zen. Genau deshalb ist es wichtig, dass Kleiderspenden nicht 
einfach vor der Tür abgestellt werden. Abgestellte Säcke und 
Kartons werden durch Wetter, Tiere oder Vandalismus schnell 
unbrauchbar. Für die Ehrenamtlichen bedeutet das zusätzliche 
Arbeit, hohe Entsorgungskosten und eine enorme Belastung. 
Die Kleiderkammer ist keine kostengünstige Müllentsorgung! 
 

So geht es richtig: Gut erhaltene, saubere und noch tragbare 
Kleidung wird gern und dankbar angenommen - aber aus-
schließlich zu den Öffnungszeiten: 
 

Dienstag und Donnerstag: 10:00 - 12:30 Uhr. 
 

Bitte bringen Sie Spenden nur in kleinen Mengen vorbei, damit 
die Helfer*innen alles sorgfältig sortieren und weitergeben kön-
nen. Jede Spende, die bewusst und respektvoll abgegeben 
wird, hilft direkt den Menschen, die darauf angewiesen sind. Ge-
meinsam lässt sich viel bewegen - aber nur, wenn alle mithelfen, 
die Kleiderkammer nicht zusätzlich zu belasten. 
 

Text: Ronny Rabis 

 

Feuerwehrverein Triebes 
 

Einladung zur Mitgliederversammlung 
 

Gemäß unserer Satzung werden hiermit alle unsere Mitglieder 
des Feuerwehrverein Triebes zur ordentlichen Mitglieder-
versammlung mit Wahl des neuen Vorstands am Freitag, 
den 27.03.2026 um 18:00 Uhr in den Schulungsraum der Frei-
willigen Feuerwehr Triebes herzlichst eingeladen. 
 

Tagesordnung: 
 

1. Bericht des Vorsitzenden 
2. Kassenbericht der Kassenwartin 
3. Bericht der Arbeitsgruppe DL S4000 
4. Bericht der Revisionskommission 
5. Entlastung des Vorstandes 
6. Wahl der neuen Vorstandsmitglieder sowie der Revisions-

kommission  
7. Veranstaltungsplan für das Jahr 2026 
8. Sonstiges 
 

Gewählt werden für den Vorstand: der Vorsitzende, der Stellver-
treter des Vorsitzenden, der Schriftführer, der Kassenwart und 
der Organisator. 
 

Gewählt werden außerdem noch 2 Mitglieder der Revisionskom-
mission. Des Weiteren soll ein Beisitzer des Kassenwartes be-
nannt werden. Nach dem offiziellen Teil werden wir noch in ge-
mütlicher Runde beisammensitzen können. Wer Interesse hat, 
in unserem Verein aktiv im Vorstand mitzuarbeiten, kann sich zu 
den einzelnen Posten bewerben. Bewerbungen sollten bis spä-
testens 20.03.2026 beim Vorsitzenden oder einem anderen Vor-
standsmitglied abgegeben werden. 
 

gez. Gordon Schütz 

 

Verein Winkelmannsches Haus e.V. 
 

Jahreshauptversammlung  
 

Zur Jahreshauptversammlung des Vereins Winkelmannsches 
Haus Triebes verkündete Vereinschefin Martina Slansky den 
Mitgliedern, dass es 2025 gelungen ist, die Erfolgsgeschichte 
fortzuschreiben. So fanden traditionelle Veranstaltungen wie 
Pflanzentauschbörse, Handarbeitszirkel oder der Tag des offe-
nen Denkmals großen Zuspruch. Die Zusammenarbeit mit an-
deren Vereinen konnte ausgebaut werden. Als Highlight erwie-
sen sich die Backtage, an denen der Lehmbackofen angeschürt 
wurde. Besondere Würdigung im Rechenschaftsbericht erfuh-
ren die acht Veranstaltungen des Vereins als Projekttage mit 
Kindertagesstätten, Schulen und Schulhorten aus Zeulenroda-
Triebes. Dies soll 2026 kontinuierlich fortgesetzt werden. Einhel-
lig war das Bekenntnis der Teilnehmer der Jahreshauptver-
sammlung, an diesem Kurs aktiv mitzuwirken. Die Besucher 
können sich schon auf liebgewordene Veranstaltungen vor den 
Osterfeiertagen und im Advent freuen.  
 

Wie sehr sich die Bevölkerung mit dem Winkelmannschen Haus 
identifiziert, zeigen die 13 privaten Nutzungen, die 2025 für die 
Stadtverwaltung betreut und abgerechnet wurden. 
 

Die Vereinsmitglieder treffen sich jeden Donnerstagvormittag, 
um bei anstehenden Arbeiten tatkräftig zuzupacken. 
 

Text: V. Fischer 

http://www.tsv-zeulenroda.de/
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Privilegierte Schützengesellschaft 
zu Triebes 1864 e.V. 

Anzeige 

 
 

Einladung zum Bockbierfest 2026 
 

Schon zur Tradition geworden ist das Bockbierfest, zu dem die 

Privilegierte Schützengesellschaft Triebes 1864 e.V. am Sams-
tag, den 14. März 2026 um 19:00 Uhr in den großen Saal 
des Schützenhauses in Triebes recht herzlich einlädt. Der Ein-
lass erfolgt ab 18:00 Uhr. 
 

Für das leibliche Wohl - Bier vom Fass u.a., Jungschafkeule 
oder Schweinebraten - ist bestens gesorgt. DJ Heintje kümmert 
sich um gute Laune und ausgelassene Stimmung. 
 

Auf Grund begrenzter Platzkapazität wird um telefonische Vor-
bestellung bis spätestens Montag, 09.03.2026, unter Tel.: 
01573 1707097 gebeten. 
 

Einladung zum Ostereier-Schießen 
 

Zum 28. Mal findet das beliebte Ostereier-Schießen statt. Dazu 
lädt die Privilegierte Schützengesellschaft Triebes 1864 e.V. am 

Gründonnerstag, den 2. April 2026 um 18:00 Uhr recht herz-
lich in das Schützenhaus Triebes ein. 
 

Geschossen wird mit dem Luftgewehr auf spezielle Schieß-
scheiben. Für jeden Treffer gibt es ein Osterei, max. 30 Eier pro 
Scheibe. 3.500 Ostereier warten auf euch! Natürlich ist auch für 
das leibliche Wohl wieder bestens gesorgt. 
 

Der Schützenverein Triebes freut sich auf zahlreiche Gäste und 
unvergessliche Abende. 
 

Texte: Privilegierte Schützengesellschaft Triebes 1864 e. V. 
 

Anzeige 

 
 

 

Nachrichten vom 

Zeulenrodaer Meer 
 

 

Bücher- und DVD-Verkauf 
im Tourismuszentrum! 

 

Vom 24.02. bis 28.03.2026 findet erstmals ein 
Bücher- und DVD-Abverkauf im Tourismus-
zentrum statt. Viele Schnäppchen warten auf 
Sie: Bildbände von Dr. Frotscher, historische Festschriften zu 
Stadtfesten, DVDs zur Stadtgeschichte Zeulenrodas und vieles 
mehr - alles reduziert. Schnell sein lohnt sich! 
 

* * * 
Aktuell erhält unsere Homepage www.zeulenrodaer-meer.de 
ein frisches Update! Dort finden Sie ausführliche Informationen 
über die Region oder den aktuellen Veranstaltungskalender. 
Schauen Sie vorbei und entdecken Sie viele neue Inhalte! Oder 
besuchen Sie uns persönlich im Tourismuszentrum an der Ba-
destelle im Bleichenweg 30 (ehemals Strandbad). Wir freuen 
uns auf Sie! 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.zeulenrodaer-meer.de/
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Bereitschaftsdienste 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

pothekenbereitschaft 
 

Zeulenroda - Triptis mit täglichem Wechselrhythmus 
 

Notdienst von 8.00 - 8.00 Uhr 
 

Alte Apotheke Zeulenroda     Tel.: 036628/58970 
 

Neue Apotheke Zeulenroda      Tel.: 036628/58970 
 

Apotheke am Stadtbrunnen Zeulenroda Tel.: 036628/4030 
 

Stadtapotheke ZEULENRODA      Tel.: 036628/97334 
 

Stadtapotheke TRIEBES      Tel.: 036622/51359 
 

Apotheke am Wasserturm Hohenleuben Tel.: 036622/7049 
 

Mühlen Apotheke, Auma-Weidatal   Tel.: 036626/20351 
 

Stadt-Apotheke Triptis       Tel.: 036482/3500 
 

Adler-Apotheke Weida      Tel.: 036603/63213 
 

Stadt-Apotheke Weida      Tel:. 036603/62252 
 

Stadt-Apotheke Berga/Elster    Tel.: 036623/20215 
Macrobius-Apotheke Wünschendorf  Tel.: 036603/88212 
 

Brücken-Apotheke Greiz      Tel.: 03661/70550 
 

Rosen-Apotheke Greiz      Tel.: 03661/3328 
 

Spitzweg-Apotheke Greiz     Tel.: 03661/432727 
 

Adler-Apotheke Greiz      Tel.: 036618749877 

21.02.  Neue Apotheke, Zeulenroda 
 

22.02.  Stadt-Apotheke, Berga 
 

22.02.  Stadt-Apotheke, Triptis 
 

23.02.  Adler-Apotheke, Weida 
 

23.02.  Adler-Apotheke, Greiz 
 

24.02.  Brücken-Apotheke, Greiz 
 

25.02.  Alte Apotheke, Zeulenroda 
 

26.02.  stadtapotheke TRIEBES, Triebes 
 

27.02.  Apotheke am Wasserturm, Hohenleuben 
 

28.02.  stadtapotheke ZEULENRODA, Zeulenroda 
 

01.03.  Apotheke am Stadtbrunnen, Zeulenroda 
 

02.03.  stadtapotheke ZEULENRODA, Zeulenroda 
 

03.03.  Stadt-Apotheke, Weida 
 

03.03.  Spitzweg-Apotheke, Greiz 
 

04.03.  Rosen-Apotheke, Greiz 
 

05.03.  Brücken-Apotheke, Greiz 
 

05.03.  Mühlen Apotheke, Auma-Weidatal 
 

06.03.  Rosen-Apotheke, Greiz 
 

06.03.  Mühlen Apotheke, Auma-Weidatal 
 

07.03.  Rosen-Apotheke, Greiz 
 

08.03.  Neue Apotheke, Zeulenroda-Triebes 
 

09.03.  stadtapotheke ZEULENRODA, Zeulenroda 
 

10.03.  Apotheke am Wasserturm, Hohenleuben 
 

11.03.  stadtapotheke ZEULENRODA, Zeulenroda 
 

12.03.  Stadt-Apotheke,  Berga 
 

12.03.  Mühlen Apotheke, Auma-Weidatal 
 

13.03.  stadtapotheke ZEULENRODA, Zeulenroda 
 

14.03.  Rosen-Apotheke, Greiz 
 

14.03.  Stadt-Apotheke, Triptis 
 

15.03.  Apotheke am Stadtbrunnen, Zeulenroda 
 

16.03.  Stadt-Apotheke, Münchenbernsdorf 
 

16.03.  Brücken-Apotheke, Greiz 
 

17.03.  Apotheke im Leubatal, Langenwetzendorf 
 

18.03.  Adler-Apotheke, Weida 
 

18.03.  Adler-Apotheke, Greiz 
 

19.03.  Apotheke im Leubatal, Langenwetzendorf 
 

20.03.  Mühlen Apotheke, Auma-Weidatal 
 

21.03.  Adler-Apotheke, Greiz 
 

22.03.  Apotheke am Stadtbrunnen, Zeulenroda 
 

23.03.  Brücken-Apotheke, Greiz 
 

24.03.  Adler-Apotheke, Greiz 
 

25.03.  stadtapotheke ZEULENRODA 
 

26.03.  Stadt-Apotheke, Weida 
 

26.03.  Spitzweg-Apotheke, Greiz 
 

27.03.  stadtapotheke TRIEBES 
 

28.03.  Mühlen Apotheke, Auma-Weidatal 
 

29.03.  Apotheke am Wasserturm, Hohenleuben 
 

30.03.  Apotheke am Stadtbrunnen, Zeulenroda 
 

31.03.  stadtapotheke TRIEBES 
 

01.04.  Apotheke im Leubatal, Langenwetzendorf 
 

02.04.  Alte Apotheke, Zeulenroda 
 

03.04.  Rosen-Apotheke, Greiz 
 
 

 

Ärztlicher Notdienst 
Telefonnummer für den ärztlichen und 

zahnärztlichen Bereitschaftsdienst sowie 

Apothekenbereitschaft außerhalb der Praxiszeit: 
 

116 117 
 

* * * 

Rettungsleitstelle Gera: 
 

0 3 6 5 / 8 3 8 9 3 9 - 1 0 0 
 

* * * 

Für lebensbedrohliche Notfälle rufen Sie 

bitte den Rettungsdienstarzt unter  112. 
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Kirchennachrichten 
 

 

Evang.-Luth. Kirchgemeinde Zeulenroda 
 

Pfarramt Kirchstraße 17, 07937 Zeulenroda-Triebes 
 

Dreieinigkeitskirche Zeulenroda 
So., 08.03., 16:00 Uhr  -  Weltgebetstag 
 

So. , 22.03., 10:00 Uhr  -  Regional-Gottesdienst zum neuen 
        Gesangbuch - Erprobungsbuch 
 

So. , 29.03., 16:30 Uhr  -  Regional-Gottesdienst in Zadelsdorf 
        mit dem Gospelchor „Living Tones“ 
 

Großer Gemeindesaal, Kirchstraße 17, Zeulenroda 
So. , 01.03., 10:00 Uhr  -  Gottesdienst mit Abendmahl 
 

So., 15.03., 10:00 Uhr  -  Andacht 
 

Pfarrhaus, Kirchstraße 17: 
 

TEN SING: montags, 16:30 Uhr im kleinen Saal 
 

Junge Gemeinde: mittwochs, 18:00 Uhr 
 

Posaunenchor: montags, 18:30 Uhr im Pfarrhaus Triebes 
 

Popchor „Voices4Christ“: Mittwoch, 04. und 18.03., 19:00 Uhr 
im Pfarrhaus Zeulenroda. Neue Sängerinnen und Sänger sind 
herzlich willkommen! Eine Schnupperprobe ist jederzeit möglich. 
 

Gemeindehaus, Ernst-Thälmann-Allee 25 
Kinderkirche Samstag, 7. März von 9:00 bis 12:00 Uhr 
 

Kirche Langenwolschendorf 
So. , 15.03., 09:00 Uhr  -  Gottesdienst 
 

Kirche Kleinwolschendorf 
So. , 15.03 ., 10:00 Uhr  -  Gottesdienst 
 

Kirche Stelzendorf 
So., 08.03., 09:00 Uhr  -  Gottesdienst 
 

Kirche Zadelsdorf 
So. , 08.03., 10:00 Uhr  -  Gottesdienst 
 

Seniorenpark „Am Birkenwäldchen“, Pausaer Straße 80 
Montag, 2.3., 16.3. und 30.3., 10:00 Uhr Gottesdienst 
 

Seniorenzentrum „Zum Stausee“, Stadtbachring 29 
Montag, 3.3. und 23.3., 10:00 Uhr Gottesdienst 
 

Bitte beachten Sie die örtlichen Aushänge, die Mitteilungen in 
der Tagespresse und auf der Homepage der Kirchgemeinde 

Zeulenroda: www.dreieinigkeitskirche-zeulenroda.de 
 

Pfarramtsbüro/Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag, Mittwoch: 09:00 bis 12:00 Uhr 

Donnerstag: 14:00 bis 17:00 Uhr 
Freitag: geschlossen 
 

Jacqueline Hocke 
Tel.: 036628/82262, 01514/0315242 

E-Mail: jacqueline.hocke@ekmd.de 
 

Pfarrer Ingolf Herbst (Kantorat, Kirchstraße 17) 
Tel.: 036628/64076 / E-Mail: ingolf.herbst@ekmd.de 
 

Kantor Stefan Raddatz 
Tel.: 036628/64077, 01515/9489392 / E-Mail: stefan.raddatz@ekmd.de 
 

Bleiben Sie behütet! 
 
 

Evang.-Luth. Kirchgemeinde Triebes 
 

Pfarramt: Zeulenrodaer Str. 3, Triebes 
 

Gottesdienste in der Kirche 
 

01.03., 10:00 Uhr - Bibelsaal Hohenleuben 
        reg. Predigtreihe „Siehe, ich mache alles 
        neu - Freundlicher 
        Denken“ mit S. Scheffel-Achtelstädter 
 

06.03., 19:30 Uhr - Weltgebetstag im Gemeindesaal Triebes 
 

08.03., 10:30 Uhr - Abendmahl im Gemeindesaal 
 

15.03., 10:30 Uhr - Gottesdienst m. Pfr. Weber in der Kirche  
 

22.03., 10:30 Uhr - Gottesdienst mit Pfr. Tesdorff in der Kirche 
 

29.03., 10:00 Uhr - Kirche Langenwetzendorf 
        reg. Predigtreihe „Siehe, ich mache alles 
        neu - Schöner Leben“, 
        Pfr. Weber u. Kindergottesdienst 

Besondere Veranstaltungen 
 

03.03./17.03., 14:30 Uhr - Seniorenkreis/Gemeindesaal 
 

12.03./26.03., 19:30 Uhr - Gospelchorprobe/Gemeindesaal 
 

07.03., 09:00 - 12:00 Uhr - Konfi-Samstag in Triebes 
 

03./10./17./24./31.03., 19:30 Uhr - Kurs „Wagemut“ Glauben im 
             Alltag. 
 

21.03., 15-19 Uhr - Gemeindesaal Triebes 
        Christlich-systemische Familienaufstellung/ 
        Anmeldung Pfarramt 
 

28.03., 17:00 Uhr - Stadtkirche Triebes Konzert zur Passionszeit 
       mit dem Kirchenchor Triebes, Solisten und 
       Instrumentalisten aus unserer Region  
 

Kontakt: 
 

Tel.. 036622-51325 
Mail: pfarramt@kirche-triebes.de 
www.kirche-triebes.de 

 
 

Evang.-Luth. Kirchgemeinde Göhren-Döhlen 
 

Zeulenrodaer Str. 3, Tel./Fax 036622/51325 
 

Sie sind herzlich eingeladen zu den Gottesdiensten am 
 

01.03., 10:00 Uhr  - Bibelsaal Hohenleuben reg. Predigtreihe 
        „Siehe, ich mache alles neu – freundlicher 
        Denken“ mit S. Scheffel-Achtelstädter 
 

06.03., 19:30 Uhr  - Weltgebetstag/ Gemeindesaal Triebes 
 

15.03., 09:00 Uhr  - mit Pfr. Weber in der Kirche Staitz 
 

22.03., 09:00 Uhr  - mit Pfr. im DGH Dörtendorf 
 

29.03., 10:00 Uhr  - Kirche Langenwetzendorf, reg. Predigtreihe 
        „Siehe, ich mache alles neu - schöner Leben“ 
        mit Pfr. K. Weber und Kindergottesdienst 

 
 

Evang.-Luth. Kirchspiel Auma 
 

Pahren, Förthen/Läwitz, Merkendorf/Piesigitz 
 

Termine: 
 

01.03., 10:10 Uhr - Gottesdienst, Kirche Pahren 
 

06.03., 19:00 Uhr - Weltgebetstag, Kirche Merkendorf 
 

15.03., 10:10 Uhr - Gottesdienst, Kirche Piesigitz 
 

21.03., 17:00 Uhr - Abendgottesdienst, Kirche Förthen 
 

Kontakt Ev.-Luth Pfarramt: 
Dr. Martin-Luther -Straße 6, 07955 Auma-Weidatal 
Tel. 036626-20249 

 
 

Ev.-Luth. Pfarrbereich Pöllwitz-Schönbach 
 

Sommerseite 31, 07937 Zeulenroda-Triebes, OT Pöllwitz 
 

Gottesdienste und Andachten 
 

Kirchgemeinde Pöllwitz 
So., 01.03., 09:00 Uhr - Gottesdienst 
 

Kirche Arnsgrün 
Montags, 19:30 Uhr - Gebet in der offenen Kirche 
 

So., 08. März, 16:00 Uhr - Weltgebetstag im SELBSTgemacht 
 

Donnerstags, 16:00 Uhr - Christenlehre in Arnsgrün (Beginn nach 

den Winterferien) 
 

Kirche Leitlitz 
So., 01.03., 09:00 Uhr - Gottesdienst 
 

Kirche Weckersdorf 
So., 01.03., 10:30 Uhr - Gottesdienst 
 

Kirche Bernsgrün 
So., 01.03., 10:00 Uhr - Gottesdienst 
 

Kirche Schönbach 
So., 15.03., 09:00 Uhr - Gottesdienst  
 

Kindernachmittag: donnerstags, 5., 19. und 26.03 
jeweils 16:15 Uhr - 17:45 Uhr 
 

Kirche Fröbersgrün 
So., 15.03., 10:30 Uhr - Gottesdienst 
 

Kirche Dobia 
So., 01.03., 10:30 Uhr – Gottesdienst 

http://www.dreieinigkeitskirche-zeulenroda.de/
mailto:jacqueline.hocke@ekmd.de
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Frauen- & Seniorenkreise 
 

Fröbersgrün: Di., 03.03., 14:00 Uhr - Frauenkreis 
 

Langenwolschendorf: Mi., 04.03., 14:00 Uhr - Frauenkreis 
 

Pöllwitz: Di., 10.03., 14:00 Uhr - Frauenkreis 
 

   Di., 24.03., 14:00 Uhr - Frauenkreis 
 

Schönbach: Mi., 18.03, 14:30 Uhr - Frauenkreis 
 

Bernsgrün: Mi., 25.03., 14:30 Uhr - Frauenkreis 
 

Pahren: Do., 26.03., 19:30 Uhr - Frauenkreis 
 

Kurzfristige Terminänderungen sind möglich! 
 

Kontakt: 
Pfarrer Gunnar Peukert 
Telefon:036628/83181; Fax: 036628/99291 

E-Mail: gunnar.peukert@ekmd.de 

 
 

Evangelisch-methodistische Kirche 
„Thüringer Vogtland“ 

 

Gemeinde Triebes-Langenwetzendorf 
Triebes, Friedenskirche, Triebeser Südstraße 3 

 

Kirchl. Veranstaltungstermine: 
 

So., 01.03., 10:30 Uhr  - Gottesdienst und Kinderbetreuung 
       in Triebes Pastor Hendrik Walz 
 

So., 08.03., 10:30 Uhr  - Gottesdienst und Kinderbetreuung, 
       Feier Heiliges Abendmahl in Langen- 
       wetzendorf Pastor Hendrik Walz 
 

So., 15.03., 09:00 Uhr  - Gottesdienst und Kinderbetreuung 
       Triebes Pastor Hendrik Walz 
 

So., 22.03., 10:00 Uhr  - Bezirksgottesdienst mit Kindergottes- 
       dienst Ökumenischer Kreuzweg der 
       Jugend in Greiz (Kreuzwegteam) 
 

So., 29.03., 17:00 Uhr  - Gottesdienst mit Kinderbetreuung, 
       Palmarum in Langenwetzendorf 
       (Pastor Hendrik Walz) 
 

Regelmäßige und besondere Termine: 
 

Wesley-Scouts in Waltersdorf: 
Samstag, 28.02. und 28.03.2026 jeweils 14:00- 17:00 Uhr 
 

Senioren: 
Mittwoch, 11.03.2026 14:30 Uhr in Langenwetzendorf 
 

Bibelgespräch in Waltersdorf und digital: 
Mittwoch, 04. und 11.03.2026 jeweils 19:00 Uhr 
 

Posaunenchorübung: 
in Langenwetzendorf und in Greiz nach Absprache 
 

   Kontakt: Pastor Alexander Hendrik Walz 
07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf/Ortsteil Waltersdorf 
Am Mühlberg 18 

Telefon: 036623/20724 

 
 

Evang.-Freikirchliche Gemeinde Triebes 
 

Krahnweg 2a 
 

Wir laden Sie herzlich ein: 
 

Sonntags, 10:00 Uhr - Gottesdienst 
 

Mittwoch, 11.03., 16:00 Uhr - Krabbel-Kleinkind-Treff 
Alleinerziehende und Eltern sind mit ihren kleinen Kindern in den 
Räumlichkeiten der Gemeinde herzlich willkommen. Es gibt einen 
Spielbereich für Kinder. Die Erwachsenen können sich bei Gebäck 
und Tee austauschen und einfach eine kleine Auszeit genießen. 
 

Freitag, 20.03., 16:15 Uhr - Kindertreff für 4 - 10-Jährige 
 

Mittwoch, 25.03., 16:30 Uhr - Frauenstunde 
 

Unsere Hauskreise treffen sich: 
 

• 1-2 x im Monat wochentags, 19:15 Uhr im Gemeindehaus 
 Info: Daniela und Sigmar Scheibe, Tel.: 036622/83999 
 

• Montagshauskreis 14-täglich, 16:30 Uhr 
 Info: Beate Wunderlich, Tel.: 036622 / 71459 
 

Änderungen vorbehalten. 
 

Ansprechpartner: 
 

Jens Albert: Tel.: 01703000554 
Beate Wunderlich: Tel.: 036622-71459 
e-Mail: info@efg-triebes.de / Internet: www.efg-triebes.de 

Katholische Kirche „Heilige Familie“ 
 

Kathol. Filialkirche Heilige Familie/zentr. Pfarrbüro St. Paulus 
Aumaische Str. 51, 07937 Zeulenroda-Triebes 

 

Gottesdienstzeiten 
 

Sonntag, 01.03., 08:45 Uhr   -  Gottesdienst 
 

Sonntag, 08.03., 08:45 Uhr   -  Gottesdienst 
 

Sonntag, 15.03., 08:45 Uhr   -  Gottesdienst  
 

Montag, 16.03., 18:30 Uhr   -  ökumenischer Bibelabend 
 

Sonntag, 22.03., 08:45 Uhr   -  Gottesdienst 
 

Palmsonntag, 29.03., 08:45 Uhr  -  Gottesdienst 
 

Ansprechpartner: Evelyn Reuter 
Tel: 036628 85461 / Mobil: 0170 6869626 / Fax: 036628 85468 

Mail: evelyn.reuter@pfarrei-bddmei.de 

 
 

Landeskirchliche Gemeinschaft Zeulenroda 
 

Luthergasse 19 
 

Herzliche Einladung zu unseren Veranstaltungen: 
 

So., 01.03., 18:00 Uhr Gemeinschaftsstunde 
 

Mi., 04.03., 19:30 Uhr Gebetsstunde 
 

Do., 05.03., 17:00 Uhr Informationsveranstaltung „Spielend 
       älter werden“, Ergotherapeutin Claudia 
       Seifert zeigt praktische Tipps für den All- 

       tag zum sofortigen Ausprobieren 
 

So., 08.03., 10:00 Uhr Gemeinschaftsstunde 
 

Mi., 11.03., 19:30 Uhr Bibelgesprächskreis 
 

So., 15.03., 18:00 Uhr Gemeinschaftsstunde 
 

Mi., 18.03., 19:30 Uhr Bibelgesprächskreis 
 

So., 22.03., 18:00 Uhr Gemeinschaftsstunde 
 

Mi., 25.03., 19:30 Uhr Bibelgesprächskreis 
 

So., 29.03., 18:00 Uhr Gemeinschaftsstunde 
 

Freitags, 18:00 Uhr    EC-Jugendkreis 
 

weitere Infos auf: www.ec-zeulenroda.de 
 

   Kontakt: Manuel Krebs 
   Tel. 036628/94887999 
   e-Mail: info@lkg-zeulenroda.de 

 
 

Neuapostolische Kirche 
 

Gemeinde Zeulenroda, Lindenallee 14 
 

Gottesdienste finden statt: 
 

Sonntags, 10:00 Uhr sowie 
 

Mittwoch, 04. März, 19:30 Uhr 
 

Mittwoch, 18. März, 19:30 Uhr 
 

Interessierte Gäste sind herzlich willkommen! 
 

Kontakt: 

E-Mail: zeulenroda@nak-nordost.de 
www.zeulenroda.nak-nordost.de 

 
 

 
                               

 

Erscheinungstermine Amtsblatt 2026 
 

        Erschei-    Redaktions- 
        nungstag    schluss 
 

März-Ausgabe    29.03.2026   02.03.2026 
 

April-Ausgabe     26.04.2026   30.03.2026 
 

Mai-Ausgabe     31.05.2026   04.05.2026 
 

Juni-Ausgabe     28.06.2026   01.06.2026 
 

Juli-Ausgabe     26.07.2026   29.06.2026 
 

August-Ausgabe    30.08.2026   03.08.2026 
 

September-Ausgabe   27.09.2026   31.08.2026 
 

Oktober-Ausgabe    25.10.2026   28.09.2026 
 

November-Ausgabe   29.11.2026   02.11.2026 
 

Dezember-Ausgabe   20.12.2026   23.11.2026 
 

Änderungen vorbehalten ! 
 

                               
 

mailto:gunnar.peukert@ekmd.de
mailto:zeulenroda@nak-nordost.de
http://www.zeulenroda.nak-nordost.de/
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Veranstaltungen 
 

 

Jahresübersicht Veranstaltungen 
in Zeulenroda-Triebes* 

 

Datum Zeit Veranstaltung 
 

Ort 
 

03.04. 15:00 Uhr 

 

Konzert Block-
flötentrio + Alt 
solo „Stabat ma-
ter - A. Vivaldi“** 
 

Dreieinigkeits-
kirche 

25.04. 18:00 Uhr Karussell 
Dreieinigkeits-
kirche 

26.04. 19.00 Uhr Isabell Varel** 
Dreieinigkeits-
kirche 

09.05. 14:00 Uhr 
Malle für ALLE! 
Party** 

Seestern-Pano-
rama Bühne 

30.05. 20:00 Uhr 
Maschine + U. 
Haßbecker** 
 

Seestern-Pano-
rama Bühne 

30.05. 
16:00/ 
20:00 Uhr 

„Starlights“ Die 
größte Orgels-
how Deutsch-
lands 

Dreieinigkeits-
kirche 

05.06. 17:00 Uhr Kulturnacht  
Innenstadt Zeu-
lenroda 

12.06. 20:30 Uhr 

 

Queen Classics 
mit der Vogtland 
Philharmonie** 
 

Seestern-Pano-
rama Bühne 

27.06. 19:30 Uhr 
Die große Udo 
Jürgens Show** 

Seestern-Pano-
rama Bühne 

12.07. 19:00 Uhr Italian Tenors** 
Seestern-Pano-
rama Bühne 

24.07. 19:30 Uhr Uwe Steimle** 
Seestern-Pano-
rama Bühne 

26.07. 19:00 Uhr Heino** 
Seestern-Pano-
rama Bühne 

01.08. 20:00 Uhr 

 

WE SALUTE 
YOU – AC/DC 
Tribute** 
 

Seestern-Pano-
rama Bühne 

08.08. 16:00 Uhr Pittiplatsch** 
Seestern-Pano-
rama Bühne 

08.08. 20:00 Uhr BERLUC** 
Seestern-Pano-
rama Bühne 

13.08. 19:00 Uhr 
Hans Zimmer & 
others** 

Seestern-Pano-
rama Bühne 

21.08. 20:00 Uhr Mountain Crew** 
Seestern-Pano-
rama Bühne 

22.08. 20:00 Uhr 
Die Udo Linden-
berg Show** 
 

Seestern-Pano-
rama Bühne 

28.-
30.08. 

 

 

Stadtfest Zeu-
lenroda-Triebes 
„20 Jahre Zeu-
lenroda-Triebes“ 
 

Jute Park Trie-
bes 

06.09. 19:00 Uhr 

 

Simon & Garfun-
kel Revival Band 
„Feelin groovy“** 

Seestern-Pano-
rama Bühne 

12.09. 18:00 Uhr 

 

Wiesn am See 
(Oktoberfest am 
Zeulenrodaer 
Meer)** 

Seestern-Pano-
rama-Bühne 

01.11. 
10:00-
18:00 Uhr 

Zellreder Kirmes 
Innenstadt Zeu-
lenroda 

04.-
06.12. 

 

 

Weihnachts-
markt Zeulen-
roda 

Markt Zeulen-
roda 

 

*= Weitere Veranstaltungen im Veranstaltungskalender auf: 
 www.zeulenroda-triebes.de  
 

**= Tickets an allen bekannten VVK-Stellen und unter: 
 www.zeulenrodaer-meer.de  

 
 
 
 

Übersicht Veranstaltungstipps 
Februar/März 2026 

 
 

 

Datum 
 

Zeit 
 

Veranstaltung 
 

Ort 
 

27.02. 18:00 Uhr 

 

Skatturnier des 
Feuerwehrver-
ein Zadelsdorf 
 

Gemeindesaal 
Zadelsdorf 

28.02. 09:30 Uhr 
Tag der 
Offenen Tür 

 

Grund- u. Re-
gelschule Trie-
bes 
 

03.03. 20:00 Uhr 

 

Viva-Kino 
„Köln 75“, 
ab 12 Jahre/ 
Spielfilm 
 

Viva Kulturfo-
rum/ Kreuzkir-
che 

05.03. 20:00 Uhr 

 

Viva-Kino 
„Biutiful“, ab 16 
Jahre / Drama 
 

Viva Kulturfo-
rum/ Kreuzkir-
che 

04.03. 19:00 Uhr 

 

Sonderfilm 
Erinnerung - 
„Dietrich 
Bonhoeffer“ 
 

Kreuzkirche 

06.03. 20:00 Uhr 

 

Sebastian 
Klussmann 
 

Dreieinigkeits-
kirche 

08.03. 15:30 Uhr 

 

Viva-Kino 
„Kikis kl. 
Lieferservice“ 
Kinderfilm 
 

Viva Kulturfo-
rum/ Kreuzkir-
che 

14.03. 20:00 Uhr 

 

Viva-Konzert 
„Inkspot Swing-
band“ 
 

Viva Kulturfo-
rum/ Kreuzkir-
che 

14.03. 19:00 Uhr Bockbierfest 
Schützenhaus 
TR 

21.03. 19:00 Uhr 

 

„Herz-Heimat“ 
Multimedia-Vor-
trag M. Daßler 
 

Gemeindehaus 
Arnsgrün 

27.03. 19:00 Uhr 

 

Vortrag 
zur Stadtge- 
schichte 
 

Museum ZR 

28.03. 17:00 Uhr 

 

Osterkonzert 
Vogtland Phil-
harmonie 
 

Dreieinigkeits-
kirche 

02.04. 15:00 Uhr 

 

Ostereiauf- 
ballen 
 

Strandbad ZR 

02.04. 18:00 Uhr 

 

28. Ostereier-
schießen 
 

Schützenhaus 
TR 

 

Nähere Informationen 
zu den Veranstaltungen finden Sie in 

den einzelnen Rubriken des Amtsblattes. 
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Ticket-Sonderverkauf „OSTERKONZERT“ 
 

Für das Osterkonzert in der Dreieinigkeitskirche findet am 
Donnerstag, 5. März, von 10:00 bis 12:30 Uhr und von 13:30 
Uhr bis 17:00 Uhr ein Ticket-Sonderverkauf in der Städti-
schen Bibliothek (Markt 7) statt. Alle gekauften Tickets neh-
men an einer Verlosung während der Veranstaltung teil. 
 

Sie erhalten die Tickets auch jederzeit an allen bekannten VVK-
Stellen und im Internet unter www.zeulenrodaer-meer.de. 
 

 
 
 

Anzeige 

Informativer Aktionstag 
rund um Wohnen und Garten 

 

Frühlingsfest im Holzfachhandel 
mit Beratung, Aktionen und Rahmenprogramm 

 

Am Samstag, den 28. März, lädt der Zeulenrodaer Holzfach-
handel von 9 bis 17 Uhr zu seinem Frühlingsfest auf dem Fir-
mengelände in der Binsicht 55 (nähe Waldstadion) ein. Besu-
cher dürfen sich auf einen abwechslungsreichen Tag mit zahl-
reichen Ideen, Inspirationen und fachkundiger Beratung freuen. 
 

Wer Wert auf individuelle und langlebige Lösungen legt, ist hier 
genau richtig: Im Mittelpunkt steht der natürliche Werkstoff Holz 
mit all seinen Einsatzmöglichkeiten - von Garten- und Terras-
senholz über Holzfassaden bis hin zu Balkonen. Darüber hinaus 
bietet die Ausstellung für Fußböden und Türen vielfältige Anre-
gungen zur modernen Raumgestaltung. 
 

Wie schon in den vergangenen Jahren stehen auch diesmal re-
nommierte Markenhersteller für persönliche Gespräche bereit, 
präsentieren Produktneuheiten und geben praxisnahe Tipps di-
rekt vom Fachmann. Heimwerker und Bauherren mit konkreten 
Projekten profitieren insbesondere von attraktiven Sonderange-
boten sowie einem Preisnachlass von 10 Prozent auf das ge-
samte Sortiment (ausgenommen Aktionsware). 
 

Ein weiterer Höhepunkt ist die beliebte Handwerks- und Gewer-
beschau, die erneut Teil des Festes ist. Regionale Holzhand-
werksbetriebe, weitere Gewerke sowie Vereine stellen ihre Ar-
beit und Dienstleistungen vor. Die Hausmesse der Firma Neu-
deck hat sich damit längst zu einem Publikumsmagneten für Ei-
genheim- und Gartenbesitzer sowie darüber hinaus entwickelt. 

Abgerundet wird die Veranstaltung durch ein buntes Unterhal-
tungsprogramm für die ganze Familie. So verbindet das Früh-
lingsfest im Holzfachhandel fachlichen Mehrwert mit Unterhal-
tung für Groß und Klein. 
 

Weitere Informationen zum Event gibt es direkt beim Holzfach-
handel oder unter www.holz-neudeck.de 
 

 
 
 

 
 
 

 

http://www.zeulenrodaer-meer.de/


Anzeige

Welche erweiterten Befugnisse erhalten Pflegefachkräfte ab 01.01.2026?
 

Die wichtigsten erweiterten Befugnisse für Pflegekräfte, die ab dem 01.01.2026 in Deutschland geplant sind, regelt das Gesetz zur 
Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege (BEEP).
 

1. Eigenverantwortliche Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten
 

Pflegefachpersonen dürfen künftig bestimmte gesundheits- und medizinbezogene Leistungen eigenverantwortlich erbringen - auch 
solche, die bisher ausschließlich Ärzten vorbehalten waren, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu gehört z. B.:
 

• Durchführung von Maßnahmen nach einer ärztlichen Erst-Diagnose im Rahmen ihrer Kompetenzen.
 

• Erbringung bestimmter Leistungen auf Basis eigener pflegerischer Diagnosen, also ohne erneute Arztanordnung.
 

2. Erweiterte Aufgaben in bestimmten Versorgungsbereichen
 

• Nach dem Gesetz sollen Pflegekräfte Aufgaben im Bereich der Wundversorgung, bei chronischen Erkrankungen wie Diabetes oder
   bei Begleitung von Menschen mit Demenz übernehmen können - entsprechend ihrer Qualifikation und Ausbildung.
 

• Welche konkreten Tätigkeiten das im Detail umfasst, wird durch Vereinbarungen der Selbstverwaltung (z. B. zwischen Pflege-  
  verbänden, Krankenkassen und Kassenärztlicher Bundesvereinigung) festgelegt. 
 

3. Nutzung pflegerischer Diagnosen
 

Erstmals wird auch die pflegerische Diagnosestellung
gesetzlich anerkannt:
 

• Pflegefachpersonen können den pflegerischen Bedarf fest-
  stellen und darauf basierend bestimmte Leistungen selbst-
  ständig erbringen - nicht nur dann, wenn zuvor ein Arzt eine
   Diagnose gestellt hat.
 

Das ist ein bedeutender Schritt zur Anerkennung der eigen-
ständigen Rolle der Pflege im Versorgungsgeschehen. 
 

4. Weniger Bürokratie und klarere Zuständigkeiten
 

• Zusätzlich sollen bürokratische Hürden (z. B. Dokumentations-
  pflichten) reduziert werden, sodass Pflegekräfte mehr Zeit für
   ihre fachlichen Aufgaben und die direkte Versorgung haben. 
 

5. Zusammengefasst:
 

• Pflegefachpersonen bekommen ab 2026 die Möglichkeit, weitergehende, eigenverantwortliche Leistungen in der Versorgung zu
  erbringen, inklusive Anwendung bestimmter medizinischer Maßnahmen im Rahmen ihrer Qualifikation - teils auch ohne ständige
  ärztliche Anordnung, basierend auf pflegerischen Diagnosen oder ärztlichen Erstbewertungen.
 



Stellenangebote

Anzeigenschluss für die März-Ausgabe

ist am Donnerstag, 06.03.2026

Das Team des Diakoniewerk Martinsberg e.V. 
Altenpflegeheim Pausa
möchte gern eine weitere

Stellenausschreibung

Pflegekraft (m/w/d) in Teilzeit (75 - 87,5%)

gern auch ungelernt oder als Quereinsteiger in ihren Reihen 
begrüßen. 
.

Es wird eine unbefristete Einstellung mit Vergütung nach 
AVR Diakonie Sachsen - mit stetiger Tarifentwicklung, mind. 
31 Tage Urlaub, Kinderzulage, Jahressonderzahlung, betrieb-
liche Altersvorsorge und weiteren Benefits geboten und es 
wartet ein tolles Pflegeteam auf alle Interessenten.

Diakoniewerk Martinsberg e.V.   
Altenpflegeheim Pausa, Einrichtungsleitung      
Paul-Scharf-Straße 80   , 07952 Pausa-Mühltroff
.

Tel.  037432/5600
b.ehrhardt@altenpflegeheim-pausa.de 

Weitere Details zum Stellenangebot unter:
www.altenpflegeheim-pausa.de




